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Auszug aus dem Amtsblatt 
des Ministeriums für Schule und Bildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Nr. 11/2021 

Berufskolleg - Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung (Anlage A APO-BK); 
Inkraftsetzung der endgültigen Bildungspläne 
für die neu geordneten Berufe von 2010 - 2013 

RdErl. des Ministeriums für Schule und Bildung 
vom 21.10.2021 – 314-08.01.01-127480 

Für die nachfolgend genannten Bildungsgänge der Fachklassen des dualen Systems der Berufs-
ausbildung werden hiermit die Bildungspläne gemäß § 6 in Verbindung mit § 29 Schulgesetz 
NRW (BASS 1-1) festgesetzt. 

Die gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung am 03. Juli 2010, am 20. Juli 
2011, am 02. Juli 2012 und am 14. August 2013 in Kraft gesetzten vorläufigen Bildungspläne 
werden mit sofortiger Wirkung als (endgültige) Bildungspläne in Kraft gesetzt. 

Die Veröffentlichung erfolgt in der Schriftenreihe „Schule NRW“. 

Der Bildungsplan wird auf der Internetseite www.berufsbildung.nrw.de zur Verfügung gestellt. 

Der Runderlass wird zusätzlich im Amtsblatt veröffentlicht. 

 
Heft-Nr. Ausbildungsberuf 
4278 Geomatikerin/Geomatiker 

41105 Pferdewirtin/Pferdewirt 

4282 Technische Konfektionärin/Technischer Konfektionär 

4190 Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker 

4267 Augenoptikerin/Augenoptiker 

41106 Bootsbauerin/Bootsbauer 

41107 Buchbinderin/Buchbinder und 
Medientechnologin Druckverarbeitung/Medientechnologe Druckverarbeitung 

4115 Buchhändlerin/Buchhändler 

41108 Fachkraft für Lederverarbeitung 

41091 Fachkraft für Möbel-, Küche- und Umzugsservice 

4170-11 Feinwerkmechanikerin/Feinwerkmechaniker 

41031 Medientechnologin Druck/Medientechnologe Druck 

41032 Medientechnologin Siebdruck/Medientechnolog Siebdruck 

4230 Packmittetechnologin/Packmitteltechnologe 

41109 Technische Produktdesignerin/Technischer Produktdesigner 
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41110 Technische Systemplanerin/Technischer Systemplaner 

4143 Tourismuskauffrau (Kauffrau für Privat- und Geschäftsreisen) 
Tourismuskaufmann (Kaufmann für Privat- und Geschäftsreisen) 

41019 Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen/ 
Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen 

4181 Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte/ 
Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter 

4264 Schilder- und Lichtreklameherstellerin/Schilder- und Lichtreklamehersteller 

4139 Schornsteinfegerin/Schornsteinfeger 

4284 Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik/ 
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik 

41012 Mediengestalterin Digital und Print/Mediengestalter Digital und Print 

41111 Fachkraft für Metalltechnik 

4270 Fertigungsmechanikerin/Fertigungsmechaniker 

41112 Stanz- und Umformmechanikerin/Stanz- und Umformmechaniker 

4272 Fluggeräteelektronikerin/Fluggeräteelektroniker 

 

Bis zum Jahre 2013 wurden die Bildungspläne in NRW noch nicht kompetenzorientiert und 
systemkoordiniert entwickelt. Aus diesem Grunde werden die vorliegenden Bildungspläne aus 
den Jahren 2010 bis 2013 erst im Zuge des nächsten Neuordnungsverfahrens in das neue Format 
überführt und jetzt im alten Format in Kraft gesetzt.  
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1 Rechtliche Grundlagen  
Grundlagen für die Ausbildung in diesem Beruf sind 

− die geltende Verordnung über die Berufsausbildung vom 30. Mai 2010, veröffentlicht im 
Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 28, S. 694 ff.)1 2 und 

− der Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Län-
der (KMK-Rahmenlehrplan) für den jeweiligen Ausbildungsberuf (s. Kapitel 3.4). 

Die Verordnung über die Berufsausbildung gemäß §§ 4 und 5 BBiG bzw. 25 und 26 HWO 
beschreibt die Berufsausbildungsanforderungen. Sie ist vom zuständigen Fachministerium des 
Bundes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erlassen. 
Der mit der Verordnung über die Berufsausbildung abgestimmte KMK-Rahmenlehrplan ist 
nach Lernfeldern strukturiert. Er basiert auf den Anforderungen des Berufes sowie dem Bil-
dungsauftrag der Berufsschule und zielt auf die Entwicklung umfassender Handlungskompe-
tenz. Hierzu gehört auch die Sensibilisierung für die Wirkungen tradierter männlicher und 
weiblicher Rollenprägungen und die Entwicklung alternativer Verhaltensweisen zur Förderung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Gender Mainstreaming).  

Der vorliegende Lehrplan ist durch Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
(MSW) in Kraft gesetzt worden. Er übernimmt den KMK-Rahmenlehrplan mit den Lernfel-
dern, ihren jeweiligen Zielformulierungen und Inhalten als Mindestanforderungen. Er enthält 
darüber hinaus Vorgaben für den Unterricht und die Zusammenarbeit der Lernbereiche gemäß 
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom 26. Mai 1999 in der jeweils 
gültigen Fassung.  

2 Zur Umsetzung des Lehrplans im Bildungsgang 
„Kernaufgabe bei der Umsetzung lernfeldorientierter Lehrpläne ist die Entwicklung, Realisa-
tion und Evaluation von Lernsituationen, die sich an den didaktischen Kategorien Gegenwarts-, 
Zukunftsbedeutung sowie Exemplarität ausrichten.  

Lernsituationen sind didaktisch aufbereitete thematische Einheiten, die sich zur Umsetzung von 
Lernfeldern und Fächern aus beruflich, gesellschaftlich oder privat bedeutsamen Problemstel-
lungen erschließen. Solche Problemstellungen sind Ausgangspunkt, aber ebenso Zielperspek-
tive eines handlungsorientierten Unterrichts zur Entwicklung einer umfassenden Handlungs-
kompetenz.  

Vor diesem Hintergrund bereiten Lernsituationen Ziele und Inhalte aus den Lernfeldern und 
Fächern für die unterrichtliche Umsetzung didaktisch und methodisch auf und konkretisieren 
diese. Lernsituationen sind didaktisch als komplexe Lehr-Lern-Arrangements anzusehen. Sie 
schließen in ihrer Gesamtheit alle Erarbeitungs-, Anwendungs-, Übungs- und Vertiefungspha-
sen sowie Erfolgskontrollen ein. 

Es gibt Lernsituationen, die 

− ausschließlich zur Umsetzung eines Lernfeldes entwickelt werden 

                                                 
1 Hrsg.: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Köln 
2 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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− neben den Zielen und Inhalten eines Lernfeldes die Ziele und Inhalte eines oder mehrerer 
weiterer Fächer integrieren  

− ausschließlich zur Umsetzung eines einzelnen Faches generiert werden 

− neben den Zielen und Inhalten eines Faches solche eines Lernfeldes oder weiterer Fächer 
integrieren. 

Lernsituationen knüpfen häufig aneinander an. Sie ermöglichen eine zielgerichtete, planvolle 
und individuelle Kompetenzentwicklung der Lernenden, die auch eine zunehmende Komplexi-
tät im Bildungsgangverlauf ausdrücken kann.“ (vgl. Handreichung „Didaktische Jahrespla-
nung“1). 

2.1 Aufgaben der Bildungsgangkonferenz  

Aufgabe der Bildungsgangkonferenz ist es, im Rahmen der didaktischen Jahresplanung eine 
Konkretisierung der curricularen Vorgaben für den Bildungsgang vorzunehmen und dabei auch 
Besonderheiten der Region und der Lernorte sowie aktuelle Bezüge zu berücksichtigen. Die 
Bildungsgangkonferenz arbeitet bei der didaktischen Umsetzung des Lehrplans mit allen an der 
Berufsausbildung Beteiligten zusammen (s. APO-BK, Erster Teil, Erster Abschnitt, § 6 und 
§ 14 (3)) und plant und realisiert die Zusammenarbeit der Lernbereiche.  

Hinweise und Anregungen zur Entwicklung und Gestaltung der didaktischen Jahresplanung 
enthält die Handreichung „Didaktische Jahresplanung“.1  

Danach sind insbesondere folgende Aufgaben zu leisten: 

− Anordnung der Lernfelder in den einzelnen Ausbildungsjahren 

− Ausdifferenzierung der Lernfelder durch praxisrelevante, exemplarische Lernsituationen  

– Festlegung des zeitlichen Umfangs der Lernsituationen 

– didaktisch begründete Anordnung der Lernsituationen unter Beachtung des Kompetenz-
zuwachses 

– Konkretisierung der Kompetenzentwicklung in den Lernsituationen unter Berücksichti-
gung aller Kompetenzdimensionen wie sie der KMK-Rahmenlehrplan vorsieht (s. Kapi-
tel 3.4) und unter Einbezug der im berufsbezogenen Lernbereich zusätzlich ausgewiese-
nen Fächer wie Fremdsprachliche Kommunikation oder Wirtschafts- und Betriebslehre 
und der Fächer des berufsübergreifenden Lernbereichs 

– Zuordnung von einzuführenden oder zu vertiefenden Arbeitstechniken zu den Lernsitu-
ationen 

− Vereinbarungen zu Lernerfolgsüberprüfungen 

− Planung der Lernorganisation  

– Belegung von Klassen-/Fachräumen, Durchführung von Exkursionen usw. 

– zusammenhängende Lernzeiten  

– Einsatz der Lehrkräfte im Rahmen des Teams 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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– sächliche Ressourcen  

– Berücksichtigung der Besonderheiten bei Durchführung eines doppeltqualifizierenden 
Bildungsgangs (vgl. Handreichung „Doppelqualifikation im dualen System“1) 

Die didaktische Jahresplanung ist zu dokumentieren und die Bildungsgangarbeit zu evaluieren. 

2.2 Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung erfordern, dass alle Dimensionen der Hand-
lungskompetenz in Aufgabenstellungen berücksichtigt werden.  

Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen sind Grundlage für  

− die Planung und Steuerung konkreter Unterrichtsverläufe 

− Beratungen mit Schülerinnen und Schülern zu deren Leistungsprofilen 

− Beratungen mit an der Berufsausbildung Mitverantwortlichen insbesondere über die Zuer-
kennung des Berufsschulabschlusses, den Erwerb allgemeinbildender Abschlüsse der Se-
kundarstufe II sowie den nachträglichen Erwerb von Abschlüssen der Sekundarstufe I. 

Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbeurteilungen orientieren sich am Niveau der in den 
Zielformulierungen der Lernfelder als Mindestanforderungen beschriebenen Kompetenzen. 
Dabei sind zu berücksichtigen: 

− der Umfang und die Differenziertheit von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

− die Selbstständigkeit bei der Leistungserbringung 

− die situationsgerechte, sprachlich richtige Kommunikation sowie  

− das Engagement und soziale Verhalten in Lernprozessen 

Leistungen in Datenverarbeitung werden im Rahmen der Umsetzung der Lernfelder erbracht 
und fließen dort in die Bewertung ein. 

Leistungen in den Fächern Wirtschafts- und Betriebslehre und Fremdsprachliche Kommunika-
tion werden in enger Verknüpfung mit den Lernfeldern erbracht, jedoch gesondert bewertet. 

Im Fach Fremdsprachliche Kommunikation wird dabei unter Berücksichtigung des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens und des Fachlehrplans für Fachklassen des dualen Sys-
tems der Berufsausbildung das Spektrum der allgemeinen sprachlichen Mittel, Wortschatz-
spektrum und -beherrschung, grammatikalische Korrektheit, Aussprache und Intonation, Dis-
kurskompetenz sowie Redefluss und -genauigkeit dem angestrebten Niveau zugeordnet. Das 
Niveau des europäischen Referenzrahmens, an dem sich der Unterricht orientiert hat, wird zu-
sätzlich zur Note auf dem Zeugnis ausgewiesen. Um allen Schülerinnen und Schülern gleiche 
Lernchancen zu ermöglichen, werden unterschiedliche Vorkenntnisse in der Fremdsprache 
grundsätzlich durch ein binnendifferenziertes Unterrichtsangebot auf zwei unterschiedlichen 
Niveaustufen oder durch Kursbildung berücksichtigt. 

Die Leistungsbewertung im Differenzierungsbereich richtet sich nach den Vorgaben der APO-
BK. 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 



Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker 

Seite 9 von 62 

2.3 Hinweise zur Förderung der Gleichberechtigung 
(Gender Mainstreaming) 

Es ist Aufgabe der Schule, den Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter zu achten 
und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken (§ 2 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz). 

Grundlagen und Praxishinweise zur Förderung der Chancengleichheit („Reflexive Koeduka-
tion“) sind den jeweils aktuellen Veröffentlichungen des Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung zu entnehmen.1 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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3 Vorgaben und Hinweise für den berufsbezogenen Lernbe-
reich  

3.1 Stundentafel 

Fachrichtung Vermessungstechnik 

 Unterrichtsstunden 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe 

I. Berufsbezogener Lernbereich 

Geodatenerhebung 80 – 1201 120 140 340 – 380 

Geodatenmanagement 120 – 1601 160 40 320 – 360 

Landmanagement – – 100 100 

Fremdsprachliche Kommunikation 0 – 40 0 – 40 0 – 40 40 – 80 

Wirtschafts- und Betriebslehre 401 40 40 120 

Summe: 280 – 320 320 – 360 320 – 360 960 - 1 000 

 

II. Differenzierungsbereich 

 Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1.1, 
A 1.2, A 1.3 und A 1.4, gelten entsprechend. 

 

III. Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch/Kommunikation Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1.1, 
A 1.2, A 1.3 und A 1.4, gelten entsprechend. 

Religionslehre 

Sport/Gesundheitsförderung 

Politik/Gesellschaftslehre 

 

                                                 
1 In die Lernfelder sind auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-

schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der KMK vom 07.05.2008 in 
der jeweils gültigen Fassung) insgesamt 40 Unterrichtsstunden Wirtschafts- und Betriebslehre integriert.  
Die Bildungsgangkonferenz entscheidet, aus welchen Lernfeldern und somit aus welchen Bündelungsfächern der 
vorgesehene Stundenanteil im ersten Ausbildungsjahr entnommen wird. 
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Fachrichtung Bergvermessungstechnik 

 Unterrichtsstunden 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe 

I. Berufsbezogener Lernbereich 

Geodatenerhebung 80 – 1201 120 60 260 – 300 

Geodatenmanagement 120 – 1601 160 100 380 – 420 

Bergtechnik – – 120 120 

Fremdsprachliche Kommunikation 0 – 40 0 – 40 0 – 40 40 – 80 

Wirtschafts- und Betriebslehre 401 40 40 120 

Summe: 280 – 320 320 – 360 320 – 360 960 - 1 000 

 

II. Differenzierungsbereich 

 Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1.1, 
A 1.2, A 1.3 und A 1.4, gelten entsprechend. 

 

III. Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch/Kommunikation Die Stundentafeln der APO-BK, Anlage A 1.1, 
A 1.2, A 1.3 und A 1.4, gelten entsprechend. 

Religionslehre 

Sport/Gesundheitsförderung 

Politik/Gesellschaftslehre 

 

 

                                                 
1 In die Lernfelder sind auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-

schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der KMK vom 07.05.2008 in 
der jeweils gültigen Fassung) insgesamt 40 Unterrichtsstunden Wirtschafts- und Betriebslehre integriert.  
Die Bildungsgangkonferenz entscheidet, aus welchen Lernfeldern und somit aus welchen Bündelungsfächern der 
vorgesehene Stundenanteil im ersten Ausbildungsjahr entnommen wird. 
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3.2 Bündelungsfächer  

3.2.1 Zusammenfassung der Lernfelder 

Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans, die sich aus gleichen oder affinen beruflichen Hand-
lungsfeldern ableiten, sind zu Bündelungsfächern zusammengefasst. Diese Bündelungsfächer 
sind in der Regel über die gesamte Ausbildungszeit ausgewiesen. Die Leistungsbewertungen 
innerhalb der Lernfelder werden zur Note des Bündelungsfaches zusammengefasst. Eine Do-
kumentation der Leistungsentwicklung über die Ausbildungsjahre hinweg ist somit sicherge-
stellt.  

Zusammenfassung der Lernfelder zu Bündelungsfächern in den einzelnen Ausbildungs-
jahren 

Fachrichtung Vermessungstechnik 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr  

LF 1, LF 3 LF 5, LF 6 LF VT 10, 
LF VT 13 Geodatenerhebung 

LF 2, LF 4 LF 7, LF 8 LF VT 9 Geodatenmanagement 

– – LF VT 11, 
LF VT 12 Landmanagement 

Fachrichtung Bergvermessungstechnik 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr  

LF 1, LF 3 LF 5, LF 6 LF BVT 11 Geodatenerhebung 

LF 2, LF 4 LF 7, LF 8 LF BVT 9 Geodatenmanagement 

– – LF BVT 10 Bergtechnik 

3.2.2 Beschreibung der Bündelungsfächer 

Die Beschreibung der Bündelungsfächer verdeutlicht den Zusammenhang der Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse in den gleichen oder affinen beruflichen Handlungsfeldern, die konstituierend 
für die jeweiligen Lernfelder sind.  

Geodatenerhebung 

Gegenstand des Faches Geodatenerhebung sind die Verfahren zur Erhebung, zur Erfassung und 
zum Bezug von Geodaten. Die Schülerinnen und Schüler erlernen die Geodatenerfassung in 
der Örtlichkeit für die verschiedensten Anwendungsfälle und wählen dazu die entsprechenden 
Verfahren und Messgeräte aus.  
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Im ersten Ausbildungsjahr stehen mit Lernfeld 1 und Lernfeld 3 die grundlegenden Methoden 
der Geodatenerfassung im Vordergrund. Die naturwissenschaftlichen Grundlagen sind integra-
tiver Bestandteil dieser Lernfelder. 

Im zweiten Ausbildungsjahr wird die Geodatenerfassung um spezielle Methoden (z. B. Poly-
gonometrische und Trigonometrische Punktbestimmung, Satellitenvermessung und Satelliten-
positionierungsdienste in Lernfeld 5 sowie Bauwerksaufnahme, Photogrammetrie, Laserscan-
ning und Trigonometrische Höhenbestimmung in Lernfeld 6) erweitert. 

Im dritten Ausbildungsjahr sind in der Fachrichtung Vermessungstechnik die Lernfelder 10 und 
13 Bestandteile dieses Bündelungsfachs. Im Lernfeld 10 geht es um die Geodatenerhebung un-
ter dem Gesichtspunkt der Liegenschaftsvermessung, d. h. Geodatenerhebung zum Nachweis 
des Eigentums. Im Lernfeld 13 wird die Geodatenerhebung bei technischen Vermessungen 
(Bau-, Bauwerks- und Industrievermessungen) vermittelt.  

Im dritten Ausbildungsjahr gehört in der Fachrichtung Bergvermessungstechnik das Lern-
feld 11 zu diesem Bündelungsfach. Es beinhaltet die Geodatenerfassung bei Lagerstätten und 
von Nebengesteinen, eine spezielle Aufgabe der Bergvermessungstechniker. 

In diesem Bündelungsfach steht die Geodatenerhebung im Vordergrund, gleichwohl ist die 
Auswertung und Weiterverarbeitung der erhobenen Daten immer Bestandteil der einzelnen 
Lernfelder. 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln zunehmend eigenständig den Arbeitsprozess der Er-
fassung von Geodaten und reflektieren diesen. Sie ergreifen Maßnahmen zur Fehlervermeidung 
und wenden Strategien zur Verbesserung des Qualitätsstandards an.  

Geodatenmanagement 

Gegenstand des Faches Geodatenmanagement ist die Weiterverarbeitung der Geodaten in 
Geoinformationssystemen. Dabei steht die Übernahme, Pflege, Verwaltung und Bereitstellung 
von Geodaten und Metadaten im Vordergrund.In diesem Bündelungsfach erwerben die Schü-
lerinnen und Schüler Kompetenzen zur Bearbeitung und Visualisierung von Geodaten. Sie ver-
knüpfen Geodaten und Fachdaten in Geoinformationssystemen und erkennen den Mehrwert 
dieser fachbezogenen Informationsbasis. 

Im ersten Ausbildungsjahr (Lernfeld 2, Lernfeld 4) werden die Grundlagen zur Unterscheidung 
und Bewertung der Geodaten hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit in den verschiedenen Geoin-
formationssystemen gelegt. Die Georeferenzierung als wesentliche Grundlage für ein Geoin-
formationssystem ist ein Hauptthema im Lernfeld 2. Gegenstand des Lernfelds 4 ist die Be-
stimmung der Anforderungen an die Geo- und Fachdaten hinsichtlich des Präsentationspro-
dukts. Dazu kommen Informationen über Aufbau und Inhalt von Metadateninformationssyste-
men und Metadatenkatalogen.  

Im zweiten Ausbildungsjahr (Lernfeld 7, Lernfeld 8) vertiefen die Schülerinnen und Schüler 
ihre Kenntnisse und bauen einen Datenbestand auf. Sie wenden Arbeitstechniken und Metho-
den im Rahmen eines anwendungsorientierten GIS-Projektes an. Unter Berücksichtigung der 
Vorgänge des Geodatenmanagements richten die Schülerinnen und Schüler eine Datenbank ein. 
Sie harmonisieren, modellieren und analysieren Geodaten unterschiedlicher Herkunft. Sie pfle-
gen und präsentieren die Geodaten in einem Geoinformationssystem und erstellen eine projekt-
begleitende Dokumentation. Sie nutzen Metainformationssysteme und Metakatalogdienste. 
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Fachrichtung Vermessungstechnik 

Schwerpunkte des Faches Geodatenmanagement im dritten Ausbildungsjahr sind Liegen-
schaftskataster und Grundbuch, zwei Geoinformationssysteme der öffentlichen Verwaltungen 
(LF VT 9). Die Schülerinnen und Schüler wenden hier ihre zuvor erworbenen Kompetenzen an 
und vertiefen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit diesen für das Vermessungswe-
sen wesentlichen Geoinformationssystemen. 

Fachrichtung Bergvermessungstechnik 

Schwerpunkt des Faches Geodatenmanagement im dritten Ausbildungsjahr ist das Bergmänni-
sche Risswerk, die Gesamtheit aller Darstellungen für bergmännische Zwecke (LF BVT 9). Die 
Schülerinnen und Schüler wenden hier ihre zuvor erworbenen Kompetenzen an und vertiefen 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit diesem für den Bergvermessungstechniker 
wesentlichen Geoinformationssystem. 

Die Schülerinnen und Schüler optimieren Planungs- und Umsetzungsprozesse, beurteilen und 
bewerten ihre Ergebnisse nach vorgegebenen Qualitätskriterien. Sie analysieren Probleme im 
Team, erkennen Lösungsansätze und berücksichtigen Kundenanforderungen. 

Landmanagement Fachrichtung Vermessungstechnik (3. Jahr) 

Gegenstand des Faches Landmanagement sind die öffentlichen Planungen (Stadt-, Regional- 
und Landesplanung sowie Raumordnung), die dazugehörige Bodenordnung sowie die Grund-
stücksbewertung.  

Die Schülerinnen und Schüler lernen die verschiedenen Rechtsnormen und Verwaltungsvor-
schriften zu diesen Themen kennen. Sie analysieren, welche Inhalte in den einzelnen Plänen 
vorhanden sein müssen und beschreiben, wie die verschiedenen Pläne zustande kommen. Auf 
dieser Grundlage erstellen sie Beispiele für die einzelnen Pläne (LF VT 11).  

Die Umsetzung der Planungen bedarf häufig einer staatlichen Bodenordnung. Die verschiede-
nen Verfahren hierzu werden im Lernfeld VT 12 behandelt, sodass die Schülerinnen und Schü-
ler unmittelbar den Bezug zwischen der Planung und der Bodenordnung erfahren.  

Planung und Bodenordnung haben direkte Auswirkungen auf die Grundstückswerte. Deshalb 
sind die Grundlagen der Wertermittlung Bestandteil des Lernfeldes VT 12 bzw. des Faches 
Landmanagement. 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen zunehmend die Zusammenhänge der Bauleitplanung 
und deren Bedeutung in der kommunalen und regionalen Bodenordnung.  

Für die Fachrichtung Vermessungstechnik ist ein fachrichtungsbezogener Unterricht nur im 
dritten Ausbildungsjahr vorgesehen und wird deshalb ausschließlich dort unterrichtet. 

Bergtechnik Fachrichtung Bergvermessungstechniker (3. Jahr) 

Das Fach Bergtechnik stellt den Schwerpunkt der Bergvermessungstechniker dar. Für die Fach-
richtung Bergvermessungstechnik ist ein fachrichtungsbezogener Unterricht nur im dritten Aus-
bildungsjahr vorgesehen, deshalb wird dieses Fach auch nur im dritten Ausbildungsjahr unter-
richtet. Zum Fach gehört das Lernfeld BVT 10, das mit dem Stundenumfang von 120 Stunden 
nochmals den Schwerpunktcharakter unterstreicht. 
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3.3 Hinweise und Vorgaben zum Kompetenzerwerb in weiteren Fächern 

Als „weitere“ Fächer werden die im berufsbezogenen Lernbereich zusätzlich ausgewiesenen 
Fächer wie Fremdsprachliche Kommunikation, Wirtschafts- und Betriebslehre und die Fächer 
des berufsübergreifenden Lernbereichs bezeichnet. Der Unterricht in diesen Fächern ist für die 
Förderung umfassender Handlungskompetenz unverzichtbar. 

3.3.1 Kompetenzerwerb im Fach Fremdsprachliche Kommunikation 

Grundlage für den Unterricht im Fach Fremdsprachliche Kommunikation ist der gültige Fach-
lehrplan für Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung. Der Unterricht unterstützt 
die berufliche Qualifizierung und fördert zugleich eine fachspezifische Kompetenzerweiterung. 

Die im Umfang von 40 Stunden in den Lernfeldern des KMK-Rahmenlehrplans über die ge-
samte Ausbildungszeit hinweg enthaltenen fremdsprachlichen Ziele und Inhalte sind entspre-
chend den Anforderungen der Lerngruppe in enger Verknüpfung mit den Lernfeldern unter-
richtlich umzusetzen und im Fach Fremdsprachliche Kommunikation zu benoten. Zusätzlich 
zu den integrierten Stunden werden mindestens 40 Stunden Fremdsprachliche Kommunikation 
angeboten. Die Leistungsbewertung richtet sich nach den Vorgaben in Kapitel 2.2. 

In der nachfolgenden Tabelle sind beispielhafte Anknüpfungspunkte für die fremdsprachliche 
Kommunikation in den Lernfeldern für den Ausbildungsberuf aufgeführt: 

 Kompetenzbereiche Fremdsprache 
Rezeption 
Erfassen der we-
sentlichen Aussagen 
fremdsprachlicher 
Texte (hörend und 
lesend) 

Produktion 
Erstellen von münd-
lichen und schriftli-
chen Mitteilungen 
aller Art in der 
Fremdsprache 

Mediation 
Übertragen von 
Texten, Sachverhal-
ten und Problem-
stellungen von einer 
Sprache in die an-
dere 

Interaktion 
Führen von Gesprä-
chen und Austausch 
schriftlicher Mittei-
lungen in der 
Fremdsprache 

Lernfeld 1 Informationen zur 
Geoinformations-
branche verstehen 
und auswerten 

typische Aufgaben 
und Tätigkeiten im 
Ausbildungsbetrieb 
beschreiben 

 sich über Erfahrun-
gen am Arbeitsplatz 
austauschen 

Lernfeld 2   Ergebnisse zu Geoda-
ten übertragen 

 

Lernfeld 3 Informationen zu Si-
cherheitsregeln und 
Umweltschutz verste-
hen und auswerten 

Leitfaden zur Verbes-
serung von Arbeits-
vorgängen erstellen; 
Messergebnisse prä-
sentieren 

Sicherheitsregeln 
übertragen 

 

Lernfeld 4 Informationen zu 
Geoinformationssys-
temen verstehen und 
auswerten   

Kundenanforderun-
gen berücksichtigen 
und Ergebnisse prä-
sentieren 

 Kundinnen und Kun-
den situations- und 
fachgerecht beraten; 
mit Kundinnen und 
Kunden mittels Inter-
net kommunizieren 

Lernfeld 5 Informationen zur 
Messinstrumenten-
auswahl verstehen 
und auswerten 

   

Lernfeld 6  Objektaufnahmen 
kundenorientiert prä-
sentieren 

  

Lernfeld 7 internationale Nor-
men verstehen und 
auswerten 

Geodaten präsentie-
ren 

projektbegleitende 
Dokumentation über-
tragen 

 



Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker 

Seite 16 von 62 

 Kompetenzbereiche Fremdsprache 
Rezeption 
Erfassen der we-
sentlichen Aussagen 
fremdsprachlicher 
Texte (hörend und 
lesend) 

Produktion 
Erstellen von münd-
lichen und schriftli-
chen Mitteilungen 
aller Art in der 
Fremdsprache 

Mediation 
Übertragen von 
Texten, Sachverhal-
ten und Problem-
stellungen von einer 
Sprache in die an-
dere 

Interaktion 
Führen von Gesprä-
chen und Austausch 
schriftlicher Mittei-
lungen in der 
Fremdsprache 

Lernfeld 8   Arbeitsschutzmaß-
nahmen übertragen 

mit dem Auftragge-
ber über die Ergeb-
nisse der Absteckung 
kommunizieren 

Fachrichtung Vermessungstechnik 
Lernfeld VT 9 Liegenschaftsrechtli-

che Grundlagen ver-
stehen und auswerten 

   

Lernfeld VT 10 sich über kulturelle 
Identitäten informie-
ren  

  mit Kundinnen und 
Kunden situations- 
und fachgerecht kom-
munizieren 

Lernfeld VT 11  Dokumentation der 
einzureichenden Pla-
nungsunterlagen prä-
sentieren 

  

Lernfeld VT 12     

Lernfeld VT 13  Kundenkritik berück-
sichtigen; 
Maßnahmen des Qua-
litätsmanagements 
präsentieren 

Maßnahmen des Qua-
litätsmanagements 
übertragen 

mit Kundinnen und 
Kunden situations- 
und fachgerecht kom-
munizieren 

Fachrichtung Bergvermessungstechnik 
Lernfeld BVT 9 Bergmännische Riss-

werke verstehen und 
auswerten 
rechtliche, technische 
und betriebliche Re-
gelungen zur Datensi-
cherheit und Datensi-
cherung verstehen 
und auswerten 

   

Lernfeld BVT 10  Abbauverfahren be-
schreiben 

 sich über Abbauver-
fahren austauschen 

Lernfeld BVT 11 Informationen über 
Lagerstätten verste-
hen und auswerten 

ökonomische und 
ökologische Gesichts-
punkte des Abbaus 
präsentieren 

  

3.3.2 Kompetenzerwerb im Fach Wirtschafts- und Betriebslehre 

Grundlage für den Unterricht im Fach Wirtschafts- und Betriebslehre ist der gültige Fachlehr-
plan für Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung. Der Unterricht unterstützt die 
berufliche Qualifizierung und fördert zugleich eine fachspezifische Kompetenzerweiterung. 

Der Lehrplan berücksichtigt die „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich 
Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kul-
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tusministerkonferenz [KMK] vom 07.05.2008 in der jeweils gültigen Fassung), die einen Um-
fang von 40 Unterrichtsstunden abdecken. Darüber hinaus sind weitere Handlungsbezüge ent-
halten, die bei zweijährigen Berufen im Umfang von 40 Unterrichtsstunden, bei dreijährigen 
Berufen im Umfang von 80 Unterrichtsstunden sowie bei dreieinhalbjährigen Berufen im Um-
fang von 100 Unterrichtsstunden zu realisieren sind.  

Die Umsetzung der Handlungsbezüge erfolgt in Lernsituationen (vgl. Handreichung „Didakti-
sche Jahresplanung“, Kapitel 2.21). Dabei ist der für die Zwischen- und Abschlussprüfung bzw. 
Teil 1 und Teil 2 der Abschlussprüfung erforderliche Kompetenzerwerb zu berücksichtigen. 
Die Leistungsbewertung richtet sich nach den Vorgaben in Kapitel 2.2. 

Die folgende Zusammenstellung zeigt Möglichkeiten der Umsetzung der Handlungsbezüge aus 
dem Lehrplan Wirtschafts- und Betriebslehre im Zusammenhang mit den Lernfeldern des Bil-
dungsgangs „Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker“ auf: 

 Handlungsbezüge Wirtschafts- und Betriebslehre 
die berufliche 
Existenz sichern 

Kosten  
beurteilen 

mit Kundinnen/ 
Kunden sowie 
Auftragnehmern 
kommunizieren 

Produktionsab-
läufe/Dienst-leis-
tungen  
organisieren 

Interessen im Be-
trieb  
wahrnehmen 

Lernfeld 1 berufliche Per-
spektiven auch un-
ter Berücksichti-
gung von Famili-
enplanung entwi-
ckeln 

   gesetzliche, tarifli-
che und betriebli-
che Rahmenbedin-
gungen berück-
sichtigen 
Interessen abwä-
gen 
Mitbestimmungs-
möglichkeiten 
wahrnehmen 

Lernfeld 2 berufliche Identi-
tät entwickeln 

Chancen und Risi-
ken beruflicher 
Entwicklung ab-
wägen 

 situationsgerecht 
kommunizieren 

 sich in einer ver-
änderten Lebenssi-
tuation orientieren 

die individuelle 
Rolle im Betrieb 
reflektieren 

Lernfeld 3   verantwortlich 
handeln 

Qualitätsstandards 
gewährleisten 
mit Ressourcen 
schonend umge-
hen 

 

Lernfeld 4 unternehmerische 
Chancen und Risi-
ken abwägen 
Möglichkeiten der 
Existenzsicherung 
wahrnehmen 

Kosten ermitteln Konflikten begeg-
nen 

Arbeit human ge-
stalten 

Arbeitsprozesse 
planen und steuern 

 

Lernfeld 5    Arbeit human ge-
stalten 

mit Ressourcen 
schonend umge-
hen 

 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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 Handlungsbezüge Wirtschafts- und Betriebslehre 
die berufliche 
Existenz sichern 

Kosten  
beurteilen 

mit Kundinnen/ 
Kunden sowie 
Auftragnehmern 
kommunizieren 

Produktionsab-
läufe/Dienst-leis-
tungen  
organisieren 

Interessen im Be-
trieb  
wahrnehmen 

Lernfeld 6   Abnehmer in die 
Nutzung von Pro-
dukten und 
Dienstleistungen 
einweisen 

Termine planen im Team arbeiten 

Lernfeld 7   verantwortlich 
handeln 

Verträge schließen 
und mit Vertrags-
folgen umgehen 

  

Lernfeld 8  Personalkosten 
analysieren 

Schadensersatzan-
sprüche erkennen 
ein Unternehmen 
präsentieren und 
in seiner Identität 
fördern 

Arbeit human ge-
stalten 
Materialbeschaf-
fung und Lager-
haltung organisie-
ren 

 

Fachrichtung Vermessungstechnik 

 Handlungsbezüge Wirtschafts- und Betriebslehre 
die berufliche 
Existenz sichern 

Kosten  
beurteilen 

mit Kundinnen/ 
Kunden sowie 
Auftragnehmern 
kommunizieren 

Produktionsab-
läufe/Dienst-leis-
tungen  
organisieren 

Interessen im Be-
trieb  
wahrnehmen 

Lernfeld VT 9   Verträge schließen 
und mit Vertrags-
folgen umgehen 
Schadensersatzan-
sprüche erkennen 

  

Lernfeld VT 10  Preise kalkulieren 
Preisuntergrenzen 
ermitteln 
Wirtschaftlichkeit 
der Unternehmen 
prüfen 

 Leistungsanreize 
durch Entloh-
nungssysteme be-
urteilen 

 

Lernfeld VT 11  Kostenverläufe 
planen 

Wettbewerbssitua-
tionen bewerten 
und Handlungen 
daraus ableiten 

 als Auszubil-
dende/Auszubil-
dender handeln 

Lernfeld VT 12   situationsgerecht 
kommunizieren 

Termine planen  

Lernfeld VT 13  Investitions-ent-
scheidungen vor-
bereiten 

Konflikten begeg-
nen 

Arbeitsprozesse 
planen und steuern 
Qualitätsstandards 
gewährleisten 

zu einem positiven 
Betriebsklima bei-
tragen 
Rechte einzeln o-
der gemeinsam 
vertreten 
als Auszubil-
dende/Auszubil-
dender handeln 
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Fachrichtung Bergvermessungstechnik 

 Handlungsbezüge Wirtschafts- und Betriebslehre 
die berufliche 
Existenz sichern 

Kosten  
beurteilen 

mit Kundinnen/ 
Kunden sowie 
Auftragnehmern 
kommunizieren 

Produktionsab-
läufe/Dienst-leis-
tungen  
organisieren 

Interessen im Be-
trieb  
wahrnehmen 

Lernfeld BVT 9  Preise kalkulieren 
Preisuntergrenzen 
ermitteln 
Wirtschaftlichkeit 
der Unternehmen 
prüfen 

Wettbewerbssitua-
tionen bewerten 
und Handlungen 
daraus ableiten 

Termine planen 
Leistungsanreize 
durch Entloh-
nungssysteme be-
urteilen 

 

Lernfeld BVT 10  Investitions-ent-
scheidungen vor-
bereiten 

Konflikten begeg-
nen 

Arbeitsprozesse 
planen und steuern 
Qualitätsstandards 
gewährleisten 

zu einem positiven 
Betriebsklima bei-
tragen 
Rechte einzeln o-
der gemeinsam 
vertreten 
als Auszubil-
dende/Auszubil-
dender handeln 

Lernfeld BVT 11  Kostenverläufe 
planen 

 mit Ressourcen 
schonend umge-
hen 

 

3.3.3 Integration der Datenverarbeitung 

Ziele und Inhalte der Datenverarbeitung sind in die Lernfelder integriert. Die Leistungsbewer-
tung richtet sich nach den Vorgaben in Kapitel 2.2. 
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3.4 KMK-Rahmenlehrplan 

R A H M E N L E H R P L A N  
für den Ausbildungsberuf 

Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker1 2 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.03.2010) 

                                                 
1 Hrsg.: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 

Bonn 
2 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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Teil I Vorbemerkungen 

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden. 
 
Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abge-
stimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt Min-
destanforderungen. 
 
Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte 
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der Be-
rufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte Be-
schäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiterbildungsgänge 
geschaffen. 
 
Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Bei der Un-
terrichtsgestaltung sollen jedoch Unterrichtsmethoden, mit denen Handlungskompetenz unmit-
telbar gefördert wird, besonders berücksichtigt werden. Selbstständiges und verantwortungsbe-
wusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung muss Teil des didaktisch-
methodischen Gesamtkonzepts sein. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan erzielte Ergebnis der fach-
lichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner 
mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schü-
lern und Schülerinnen berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichti-
gung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. 
 
Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher 
erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur 
Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung 
befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die Berufsschule geltenden Regelungen der Schul-
gesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außerdem an 
den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungs-
mitteln: 

- Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

- Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betriebli-
che Ausbildung. 

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 15.03.1991) hat die Berufsschule zum Ziel, 

- „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten huma-
ner und sozialer Art verbindet; 

- berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt 
und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln; 

- die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken; 

- die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im 
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln.“ 

 
Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 

- den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungs-
orientierung betont; 

- unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldüber-
greifende Qualifikationen vermitteln; 

- ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fä-
higkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesell-
schaft gerecht zu werden; 

- Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer 
Selbstständigkeit vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu 
unterstützen; 

- im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und för-
dern; 
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- auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen 
und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung 
aufzeigen. 

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und, soweit es im Rahmen des 
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel 

- Arbeit und Arbeitslosigkeit, 

- friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wah-
rung kultureller Identität, 

- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie 

- Gewährleistung der Menschenrechte 
eingehen. 
 
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese 
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, 
gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und so-
zial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von 
Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen 
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet 
und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
 
Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlichkeit 
die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffent-
lichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten 
sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbststän-
digkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusst-
sein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und 
die selbstbestimmte Bindung an Werte. 
 
Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben 
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit 
Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. 
Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozial-
kompetenz sind Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz. 
 
Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, planmä-
ßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Pla-
nung der Arbeitsschritte). 
 
Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situati-
onen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie 
die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen. 
 
Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und Zu-
sammenhänge selbstständig und gemeinsam mit Anderen zu verstehen, auszuwerten und in ge-
dankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit 
und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrate-
gien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 
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Teil III Didaktische Grundsätze 

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben 
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont 
und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufliches 
Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen 
von Handlungen Anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Han-
delns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen 
Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen für das Lernen in und aus der 
Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die Auswahl der 
Inhalte berufsbezogen erfolgt. 
 
Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmati-
schen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt: 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind 
(Lernen für Handeln). 

- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber 
gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 

- Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, 
überprüft, gegebenenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden. 

- Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum 
Beispiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte einbeziehen. 

- Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre ge-
sellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden. 

- Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der 
Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung 
einbeziehen. 

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichts-
methoden verwirklichen. 
 
Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich 
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben un-
terscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unter-
schiede beachtet und Schüler und Schülerinnen - auch benachteiligte oder besonders begabte - 
ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Vermessungstechniker/zur 
Vermessungstechnikerin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung in der Geoinforma-
tionstechnologie vom 30. Mai 2010 (BGBl. I Nr. 28, S. 694 ff.) abgestimmt. 

Die Rahmenlehrpläne für den Ausbildungsberuf Bergvermessungstechniker/Bergvermessungs-
technikerin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 03.02.1993) und den Ausbildungsbe-
ruf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 27.10.1994) werden durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 

Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule 
wird auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-
schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt. 

Der Rahmenlehrplan Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin ist im ersten Ausbildungs-
jahr inhaltsgleich mit den Lernfeldern des Ausbildungsberufs Geomatiker/Geomatikerin. 

Im ersten und zweiten Ausbildungsjahr sind die Lernfelder für die Fachrichtungen Vermes-
sungstechnik und Bergvermessungstechnik gleich. Die Unterteilung in die beiden Fachrichtun-
gen erfolgt erst im dritten Ausbildungsjahr. 

Die zunehmende Internationalisierung in der technischen Vermessung, der Gebrauch der Com-
putertechnik und die Europäisierung der Normung verlangen in den Lernfeldern die Förderung 
englischer Fachbegriffe. Die fremdsprachlichen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die 
Lernfelder integriert. 

Der Umgang und die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken, wie z. B. der 
Einsatz von Standardsoftware, das Arbeiten in Netzwerken und die konsequente Einhaltung 
von Regeln des Datenschutzes sowie der Datensicherheit, sind für Vermessungstechnikerinnen 
und Vermessungstechniker Werkzeuge ihrer täglichen Arbeit. Sie sind daher immer im Zusam-
menhang mit den Lernfeldern zu vermitteln. 

Den Arbeitsabläufen unterschiedlicher Einsatzbereiche sowohl in behördlichen als auch in pri-
vaten Vermessungsstellen mit hoheitlichen oder technischen Vermessungsarbeiten ist Rech-
nung zu tragen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Kompetenzen, die dazu führen, sich 
beruflich und persönlich in unterschiedliche Aufgabenstellungen selbstständig und teamorien-
tiert einzuarbeiten. Sie sind in der Lage, örtliche Vermessungen hinsichtlich ihrer Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit und damit ihrer Brauchbarkeit zu bewerten. Sie wenden Methoden und 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung an, reflektieren ihre Arbeitsergebnisse kritisch und handeln 
betriebswirtschaftlich und kundenorientiert. 

Die Schülerinnen und Schüler nutzen effektiv moderne Technik und Technologien zur Gewin-
nung von Geodaten im Außendienst. Sie nutzen branchenübliche Software zur Verarbeitung 
und Ausgabe von Geodaten auf unterschiedlichen Medien sowie ihrer Weiterverwendung in 
Netzwerken. Sie erkennen exemplarisch Strukturen, Klassen und Methoden von Objekten der 
Informationstechnologie und können diese in andere Hard- und Softwaresysteme transformie-
ren. 

Die Schülerinnen und Schüler wenden Grundsätze und Maßnahmen der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes bei der Arbeit zur Vermeidung von Unfällen und Gesundheitsschäden an. 
Sie erkennen mögliche Umweltbelastungen in verschiedenen Arbeitsabläufen und beachten Re-
geln und Maßnahmen des Umweltschutzes. 
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Teil V Lernfelder 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 
1 Betriebe der Geoinformationstechnologie vor-

stellen 40   

2 Geodaten unterscheiden und bewerten 100   

3 Geodaten erfassen und bearbeiten 80   

4 Geodaten in Geoinformationssystemen verwen-
den und präsentieren 60   

5 Referenzpunkte bestimmen  60  

6 Objekte geometrisch erfassen und visualisieren  60  

7 Geoinformationssysteme einrichten und nutzen  100  

8 Bauabsteckungen durchführen  60  

Fachrichtung Vermessungstechnik (VT) 

VT 9 Liegenschaftskataster und Grundbuch verwenden   40 

VT 10 Liegenschaftsvermessungen durchführen   60 

VT 11 Planungsunterlagen erstellen   60 

VT 12 Bodenordnungen bearbeiten und Wertermittlun-
gen begleiten    40 

VT 13 Bau-, Bauwerks- und Industrievermessungen 
durchführen   80 

Fachrichtung Bergvermessungstechnik (BVT) 

BVT 9 Bergmännisches Risswerk anfertigen und nach-
tragen   100 

BVT 10 Bergbauspezifische Vermessungen im Arbeitsab-
lauf durchführen   120 

BVT 11 Lagerstätten und Nebengesteine erfassen und 
darstellen   60 

Summen: insgesamt 840 Stunden 280 280 280 
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Lernfeld 1: Betriebe der Geoinformationstechno-
logie vorstellen  

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Aufbau, Organisation, Produkte und Dienstleis-
tungen ihres Ausbildungsbetriebes. 
 
Im Hinblick auf ihre beruflichen Tätigkeits- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Geoin-
formationswesen stellen die Schülerinnen und Schüler Arbeitsgebiete, Arbeitsabläufe und 
Rechtsformen von Betrieben der Geoinformationstechnologie dar und unterscheiden berufs-
bezogene Vorschriften. Sie erläutern die ökonomischen und ökologischen Zielsetzungen so-
wie die gesamtgesellschaftliche Verantwortung des Betriebes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit den Regelungen sowie Aufgaben, Rechten und 
Pflichten der Beteiligten im dualen System der Berufsausbildung auseinander. Unter Berück-
sichtigung von Tarifverhandlungen beurteilen die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung 
von Tarifverträgen und die Rolle der Sozialpartner bei deren Zustandekommen. Sie sind mit 
den wesentlichen arbeits- und sozialrechtlichen Grundlagen der Geoinformationsbranche ver-
traut und können ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beurtei-
len und wahrnehmen. Sie beachten  die Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzbestimmun-
gen zur Gestaltung ihres Arbeitsplatzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen ihre Lernprozesse mit, entwickeln Lernstrategien und 
nutzen für das Lernen Informations- und Kommunikationssysteme. 
Sie dokumentieren und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse. 
 

 
Inhalte: 
 
landesrechtliche Organisation des Vermessungswesens 
Organisationen des Geoinformationswesens 
berufsbezogene Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
Berufsbildung - Arbeits- und Tarifrecht 
Textdokumentation 
Quellenangabe 
Urheberrecht 
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Lernfeld 2: Geodaten unterscheiden und bewerten 1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler entnehmen Geodaten aus analogen Vorlagen und digitalen Da-
tensätzen, bewerten sie auftragsbezogen nach Aktualität und Vollständigkeit und generieren 
neue Datensätze. Sie konstruieren einfache Anwendungen von Geodaten und stellen sie in 
großmaßstäbigen Karten dar. 
 
Sie unterscheiden dabei Möglichkeiten des Raumbezugs von Daten, Koordinatenreferenzsys-
temen und amtlichen Festpunktinformationssystemen und wenden die Fachsprache an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler argumentieren und modellieren mathematische Bezüge für An-
wendungen in der Geoinformationstechnologie. Dazu berechnen sie Lage, Höhe, Flächen und 
Volumen aus Geodaten und bewerten ihre Ergebnisse. Für zukünftige Aufträge wenden sie 
Verfahren zur Problemlösung an. 
 
Sie beschreiben und systematisieren Datenformate, um neue Datensätze für Pläne und Karten 
zu generieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über kartografische Darstellungsformen, be-
werten Geodaten und wählen Varianten für die Darstellung. Sie reflektieren verschiedene Er-
gebnisse auf der Basis fachgerechter Nutzung der Daten. 
 

 
Inhalte: 
 
Bezugsflächen 
Koordinatensysteme 
Höhensysteme 
Primär- und Sekundärdaten 
Euklidische Geometrie 
Goniometrie und Ebene Trigonometrie 
Maßstabsverhältnisse 
Methoden der Kartenherstellung 
Perspektivarten 
Lagegenauigkeiten 
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Lernfeld 3: Geodaten erfassen und bearbeiten  1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen mit Messinstrumenten Geodaten in der Örtlichkeit und 
verwenden diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die möglichen Verfahren zur Erfassung von Geo-
daten und sondieren Einsatzmöglichkeiten und Funktionsweisen von Messinstrumenten. 
 
Für einen Messauftrag ermitteln sie die Anforderungen an das Endergebnis, schätzen notwen-
dige und erreichbare Genauigkeiten ab. Sie wählen ein geeignetes Messverfahren aus, planen 
die Durchführung der Messung und bereiten sie vor. Mit Hilfe von fachgerecht eingesetzten 
Messinstrumenten werden Geodaten erfasst, kontrolliert und gesichert. Hierbei finden die Si-
cherheitsregeln für Vermessungsarbeiten und der Umweltschutz Beachtung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen, visualisieren, ergänzen und werten Messergeb-
nisse aus. 
 
Sie analysieren mögliche Fehlerquellen und entwickeln Maßnahmen zur Vermeidung von 
Fehlern im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler differenzieren verschiedene Datenformate. Sie digitalisieren 
Geodaten aus analogen Vorlagen, georeferenzieren und attributieren diese. 
 

 
Inhalte: 
 
Messgeräte 
Lage- und Höhenmessung 
Fernerkundung 
Rasterdaten 
Vektordaten 
Hardware-, Softwareschnittstellen 
Koordinatenberechnung 
Vorschriften zur Erfassung und Darstellung von Geodaten 
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Lernfeld 4: Geodaten in Geoinformationssystemen 
verwenden und präsentieren  

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Geodaten und Fachdaten zur Darstellung in Plänen, 
Karten oder Datenmodellen und präsentieren sie kundenorientiert. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kommunizieren und recherchieren im Internet und beziehen 
Daten verschiedener Formate. Sie bestimmen hinsichtlich des Präsentationsprodukts die An-
forderungen an die Geo- und Fachdaten. Sie informieren sich über Aufbau und Inhalt von 
Metadateninformationssystemen und unterscheiden Metadatenkataloge. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Datenformate und konvertieren sie zur weiteren 
Nutzung. Sie bewerten die Daten hinsichtlich ihrer Eignung, interpretieren sie und führen sie 
zu neuen Datensätzen unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Aspekte zu-
sammen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beachten bei der Nutzung personenbezogener Daten die gesetz-
lichen Vorgaben und respektieren medien- und urheberrechtliche Vorschriften. 
Sie gestalten ihren Arbeitsplatz unter ergonomischen Gesichtspunkten und steuern den eige-
nen Lernprozess zunehmend selbstständiger. 
 
Für die Präsentation der Geodaten im Team berücksichtigen sie Kundenanforderungen und 
wenden Kommunikationsregeln an. Dabei vertreten sie ihre technischen und gestalterischen 
Ideen. Sie üben und empfangen Kritik konstruktiv und wertschätzend. 
 

 
Inhalte: 
 
grafischer Arbeitsplatz 
Datenimport und Datenexport 
Datenschutz 
Geoportale 
Datenbanksysteme 
Präsentationstechniken 
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Lernfeld 5: Referenzpunkte bestimmen 2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen und weisen Referenzpunkte in Lage und Höhe nach. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln auftragsbezogen den Bedarf an Referenzpunkten. Sie 
werten amtliche Punktnachweise aus, interpretieren deren Informationen, planen die Bestim-
mung neuer Referenzpunkte und führen diese mit verschiedenen Verfahren durch. Ihre Mes-
sung werten sie aus. Die Ergebnisse werden nach entsprechenden Richtlinien nachgewiesen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen die geeigneten  Messinstrumente aus und machen sich 
mit deren Bedienung und Messmöglichkeiten vertraut. Hierfür werten Sie verschiedene Infor-
mationsquellen aus. Sie prüfen und bewerten die Funktionsfähigkeit des Messinstrumentes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen durchgreifende Kontrollen durch und bewerten die er-
reichten Genauigkeiten. Mit dem Wissen um mögliche Fehlerquellen werden Datenerhebung 
und Datenauswertung kritisch reflektiert. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beachten bei der Planung und Durchführung der Messungen 
die Unfallverhütungsvorschriften und ökologische Belange. 
 

 
Inhalte: 
 
lokale- und Landesfestpunktnetze 
Punktnachweise 
Geobasisinformationssystem der Landesvermessung 
Richtlinien für amtliche Punktnachweise 
Referenzsysteme 
Abbildungskorrekturen 
Transformationsverfahren 
geometrisches Nivellement 
Polygonometrische und Trigonometrische Punktbestimmung 
Satellitenvermessung 
Satellitenpositionierungsdienste 
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Lernfeld 6: Objekte geometrisch erfassen und vi-
sualisieren 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen Objekte, werten diese aus und bereiten die Daten kun-
denorientiert auf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen einen Messeinsatz, bereiten diesen vor und führen ihn 
durch. Dabei erheben sie erforderliche Messdaten zur Erfassung der Geometrie von Objekten 
und entscheiden, welche Details aufgenommen werden müssen. Sie werten die Daten aus, 
erstellen zwei- und dreidimensionale Visualisierungen und fertigen auftragsbezogene Endpro-
dukte an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen im Team den Arbeitsablauf eigenverantwortlich, ver-
einbaren Kommunikationsregeln und reflektieren Arbeitsstrategien. Sie bewerten den Prozess 
und die Ergebnisse. 
 

 
Inhalte: 
 
Geländeaufnahme bzw. Objektaufnahme mit geeigneten Verfahren 
Bestandsplan 
Lageplan 
Geländemodelle 
Bauwerksaufnahme 
Höhenlinien 
Photogrammetrie 
Laserscanning 
Trigonometrische Höhenbestimmung 
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Lernfeld 7: Geoinformationssysteme einrichten 
und nutzen 

2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bauen einen Datenbestand auf und wenden Arbeitstechniken 
und Methoden im Rahmen eines anwendungsorientierten Geoinformationssystem-Projektes 
an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Notwendigkeit und den Aufbau  von 
internationalen, nationalen sowie regionalen Infrastrukturen für raumbezogene Informationen 
und ihre Einbindung in Anwendungsfelder der Geoinformationstechnologie. 
 
Unter Berücksichtigung der Vorgänge des Geodatenmanagements richten die Schülerinnen 
und Schüler eine Datenbank ein. Sie harmonisieren, modellieren und analysieren Geodaten 
unterschiedlicher Herkunft. Sie pflegen und präsentieren die Geodaten in einem Geoinforma-
tionssystem und erstellen eine projektbegleitende Dokumentation. Sie nutzen Metainformati-
onssysteme und Metakatalogdienste. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Schnittstellen und Dienste von Geodateninfra-
strukturen. Sie treffen Vorkehrungen zum Datenschutz sowie zur Datensicherheit bei der Da-
tenübertragung in öffentliche Netze. 
 

 
Inhalte: 
 
Datenbankentwurf und Datenmodellierung 
Anfragetypen 
Techniken der Datenanalyse 
Datenausgabe 
Datenaustausch 
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Lernfeld 8: Bauabsteckungen durchführen 2. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten eine Bauabsteckung in Abhängigkeit von der Ört-
lichkeit, der geforderten Genauigkeit und der verfügbaren Messtechnik. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Daten und Unterlagen und wählen die notwendi-
gen Informationen auftragsbezogen aus. Sie schätzen den Arbeitsaufwand für die Bauabste-
ckung ab, wählen die geeigneten Messverfahren aus und erstellen die notwendigen Unterla-
gen und Datensätze für die Bauabsteckung vor Ort. 
 
Die Schülerinnen und Schüler übertragen ein Bauvorhaben in die Örtlichkeit. Hierzu beurtei-
len sie die örtlichen Bedingungen, entscheiden sich für einen geeigneten Messablauf und be-
rechnen notwendige Absteckelemente. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen eine Kontrollmessung durch, werten die Ergebnisse der 
Messung aus, beurteilen die erreichten Genauigkeiten und übergeben dem Auftraggeber die 
Ergebnisse der Absteckung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wenden Arbeitsschutzmaßnahmen auf der Baustelle an. 
 

 
Inhalte: 
 
Absteckverfahren 
Grob- und Feinabsteckung 
Sicherung der Absteckung 
Genauigkeitsabschätzung 
Dokumentationen bei Absteckungen 
Arbeitsschutzvorschriften 
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Fachrichtung Vermessungstechnik (VT) 

Lernfeld VT 9: Liegenschaftskataster und Grund-
buch verwenden 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit Liegenschaftskataster und Grundbuch und machen 
sich mit den Grundzügen von Verwaltungshandlungen vertraut. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die liegenschaftsrechtlichen Grundlagen. 
Das Grundrecht auf Eigentum sowie dessen Einschränkungen sind ihnen vertraut. Sie ver-
schaffen sich einen Überblick über das Immobiliarsachenrecht sowie über verschiedene 
Grundstücksgeschäfte. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Aufbau des Grundbuchs und interpretieren 
Grundbuchauszüge. 
 
Die Schülerinnen und Schüler geben einen Überblick über die wesentlichen Bestandteile des 
Liegenschaftskatasters. Sie sind in der Lage, die Inhalte des Liegenschaftskatasters zu analy-
sieren, zu verarbeiten und zu präsentieren sowie Auskünfte über den Inhalt des Liegenschafts-
katasters zu geben. Die Grundsätze der Fortführung des Liegenschaftskatasters werden erar-
beitet und umgesetzt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Zweck und Bedeutung der Bodenschät-
zung und beschreiben, wie die Ergebnisse der Bodenschätzung in das Liegenschaftskataster 
übernommen werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erklären die enge Verbindung von Liegenschaftskataster und 
Grundbuch. Sie realisieren den gegenseitigen Datenaustausch. 
 

 
Inhalte: 
 
Bürgerliches Recht 
Rechtsgeschäfte; insbesondere Grundstücksgeschäfte 
Besitz und Eigentum an Grund und Boden 
sonstige Grundstücksrechte, Grundpfandrechte 
Verwaltungsakte 
Rechtsmittel 
Kataster- und Grundbuchhistorie 
Grundbuchprinzipien 
Öffentlicher Glaube 
Gutglaubensschutz 
 
 



Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker 

Seite 36 von 62 

Fachrichtung Vermessungstechnik (VT) 

Lernfeld VT 10: Liegenschaftsvermessungen durch-
führen 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler wirken bei Liegenschaftsvermessungen entsprechend den Lan-
desvorschriften mit und bereiten sie für die Übernahme in das Liegenschaftskataster auf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich die notwendigen Unterlagen, planen den Mes-
sungsablauf und entscheiden sich nach wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten  
für ein geeignetes Messverfahren. Sie führen die Messungen durch, werten sie aus und doku-
mentieren sie unter Berücksichtigung der landesrechtlichen Vorschriften. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die geforderten und erreichbaren Genauigkeiten. Sie 
berücksichtigen die qualitativen Anforderungen, die an die zu erhebenden Daten für eine 
Übernahme in das Liegenschaftskataster gestellt werden und erkennen die Bedeutung von 
Dokumentation, Sicherungen und Kontrollen der erfassten Ergebnisse.  
 
Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen bei Vermessungsaufträgen kundenspezifische 
Anforderungen und kulturelle Identitäten. 
 

 
Inhalte: 
 
Basisinformationssystem des Liegenschaftskatasters 
Betretungsrecht 
Fortführungs- und Teilungsvermessungen 
Gebäudeeinmessungen 
Punktmerkmale 
Flächenberechungen zum Veränderungsnachweis 
Vermessungsschriften 
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Fachrichtung Vermessungstechnik (VT) 

Lernfeld VT 11: Planungsunterlagen erstellen 3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen und aktualisieren Planungsunterlagen unter Berück-
sichtigung von bauordnungs- und planungsrechtlichen Vorschriften und Gesetzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Stellung des Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrechts im Gesamtgefüge der Raumordnung, der Bauleitplanung und über die Ein-
flüsse des Baunebenrechts. Sie erkennen die Aufgaben der Bauleitplanung und ordnen den 
Inhalt und die rechtliche Bedeutung von Bauleitplänen ein. Sie begründen die Notwendigkeit 
von plansichernden Maßnahmen und analysieren die rechtlichen Auswirkungen für die Be-
troffenen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden genehmigungsfreie und genehmigungspflichtige 
Bauvorhaben. Sie erstellen eine Dokumentation über die einzureichenden Unterlagen, die für 
die Beurteilung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens notwendig sind. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen einen Lageplan zum Baugesuch an und überprüfen die 
Bebaubarkeit von Grundstücken hinsichtlich der Einhaltung von Abstandsflächen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Bedeutung des verlustfreien Datenaustausches 
bauplanungs- und baurechtlicher Pläne zwischen den verschiedenen Planungsebenen und den 
unterschiedlichen öffentlichen und privaten Planungsakteuren während des Planungsprozes-
ses. 
 

 
Inhalte: 
 
öffentliches und privates Baurecht  
Flächennutzungsplan 
Bebauungsplan 
Baugesetzbuch 
Baunutzungsverordnung 
Planzeichenverordnung 
Landesbauordnung 
Bauvorlagen 
Abstandsflächen 
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Fachrichtung Vermessungstechnik (VT) 

Lernfeld VT 12: Bodenordnungen bearbeiten und 
Wertermittlungen begleiten 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Bodenordnungsmaßnahmen im städ-
tischen und ländlichen Bereich und wirken bei deren Bearbeitung mit. In diesem Zusammen-
hang notwendige Wertermittlungsmaßnahmen werden von ihnen begleitet. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beachten öffentliche und private Belange bei verschiedenen 
Bodenordnungsmaßnahmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Bedeutung der Bodenordnung und begründen 
die Notwendigkeit der Umlegungsverfahren für die bauliche Nutzung von Grundstücken. Sie 
bearbeiten die notwendigen Planungsunterlagen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit den Aufgaben und Zielen der Flurbereinigung 
vertraut und unterscheiden die verschiedenen Verfahren. Sie informieren sich über Bewer-
tungsgrundlagen und Verteilungsmaßstäbe, beurteilen diese sachgerecht und wirken bei der 
Erstellung der Planungsunterlagen mit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Struktur und die Aufgaben von Gut-
achterausschüssen und erkennen die Bedeutung von Kaufpreissammlungen. Sie unterscheiden 
Verkehrswerte und Bodenrichtwerte und differenzieren die Wertermittlungsverfahren. 
 

 
Inhalte: 
 
Baugesetzbuch 
Flurbereinigungsgesetz 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
Besitzstandskarte 
Umlegungsplan 
Flurbereinigungsplan 
Wege- und Gewässerplan 
Grundstücksmarktbericht 
Bodenrichtwertinformationssystem 
Verkehrswertgutachten 
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Fachrichtung Vermessungstechnik (VT) 

Lernfeld VT 13: Bau-, Bauwerks- und Industrie-
vermessungen durchführen 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen verschiedene Bau-, Bauwerks- und Industrievermessun-
gen durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen entsprechend dem Auftrag ein Vermessungsinstrument 
aus und überprüfen dessen Funktionsfähigkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Höhenpunkte mittels Nivellement unterschiedlicher 
Genauigkeiten und kontrollieren diese. Dabei berücksichtigen sie mögliche Fehlereinflüsse. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen mit Hilfe verschiedener Verfahren einen Höhenlini-
enplan und ein digitales Geländemodell. Sie berechnen anhand unterschiedlicher Verfahren 
das Volumen von Geländeabschnitten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen und visualisieren eine Trasse. Hierfür ermitteln sie Sta-
tionspunkte, erzeugen Längs- und Querprofile und werten diese aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wirken bei Kontroll- und Überwachungsmessungen mit, ergrei-
fen Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern und dokumentieren die Vorgänge im Rahmen 
des Qualitätsmanagements. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überwachen und steuern das eigene Lernverhalten und tragen 
zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozessen bei. Sie reflektieren ihre Arbeits-
schritte in Bezug auf Qualität sowie Effektivität und setzen sich konstruktiv mit Kundenkritik 
auseinander. 
 

 
Inhalte: 
 
Prüfverfahren für Vermessungsinstrumente 
Feinnivellement 
Erdmassenberechnung 
Trassierung 
Profile und Schnitte 
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) 
Deformationen und Setzungen 
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Fachrichtung Bergvermessungstechnik (BVT) 

Lernfeld BVT 9: Bergmännisches Risswerk an-
fertigen und nachtragen 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren bergbautechnische Messergebnisse im Berg-
männischen Risswerk. 
 
Sie beurteilen Messdaten hinsichtlich ihrer Eignung zur Übernahme ins Bergmännische Riss-
werk und erläutern die Bedeutung des Risswerks für die Bergbausicherheit. 
 
Die Schülerinnen und Schülern informieren sich über Zeichenvorschriften und Darstellungen. 
Sie konstruieren und zeichnen die Objekte im Bergmännischen Risswerk unter Nutzung von 
Anwendersoftware. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Kartenwerke neben dem Bergmänni-
schen Risswerk, die für die Bergbaubetriebe von Bedeutung sind. 
 
Sie wenden rechtliche, technische und betriebliche Regelungen zur Datensicherung und Da-
tensicherheit an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und reflektieren die Bedeutung der Maßnahmen 
zur Bergbausicherheit in Bezug auf die gesellschaftliche Gesamtverantwortung. 
 
Sie bestimmen und bewerten die Prozessparameter Termine und Ressourcen bei der Fortfüh-
rung des Bergmännischen Risswerks.  
 

 
Inhalte: 
 
Form und Inhalt des Bergmännischen Risswerks 
Projektions- und Abbildungsarten 
Konstruktionen im Bergmännischen Risswerk 
Bergrecht 
Zeitmanagement 
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Fachrichtung Bergvermessungstechnik (BVT) 

Lernfeld BVT 10: Bergbauspezifische Vermessungen 
im Arbeitsablauf durchführen  

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 120 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen bergbauspezifische Vermessungen, führen sie durch und 
werten sie aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Zusammenhänge zwischen der Bergtechnik, 
vermessungstechnischen Aufgaben im Bergbau und den Sicherheitsanforderungen im Berg-
baubetrieb. 
 
Sie informieren sich über verschiedene Abbauverfahren und bewerten die einzelnen Verfah-
ren hinsichtlich ihrer gebirgsmechanischen Auswirkungen. Sie stellen dar, welche Anlagen 
und Maschinen für die einzelnen Abbauverfahren eingesetzt werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen im Team Boden- und Gebirgsbewegungsvermessungen, 
Orientierungsmessungen und Absteckungs- und Überwachungsvermessungen im Bergbau. 
Dazu unterscheiden sie die einzusetzenden Messmethoden, führen die bergbauspezifischen 
Messungen durch und werten die Vermessungsergebnisse aus. Sie dokumentieren und bewer-
ten die Messergebnisse. Sie analysieren die Messverfahren im Hinblick auf die vorgenomme-
nen Kontrollen und die erreichte Genauigkeit. 
 
Sie prüfen, welche besonderen Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sind, wenn während des 
laufenden Betriebs gemessen werden muss. Sie berücksichtigen die Vorschriften zum Unfall-
schutz und zur Arbeitssicherheit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überwachen und steuern das eigene Lernverhalten und tragen 
zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozessen bei. Sie reflektieren ihre Arbeits-
schritte in Bezug auf Qualität sowie Effektivität und setzen sich konstruktiv mit Kundenkritik 
auseinander. 
 

 
Inhalte: 
 
Aufmass und Volumenberechnung von Halden 
Kreiselmessungen 
Polygonzug 
Messgenauigkeit 
Gebirgsmechanik 
Qualitätsmanagement 
Kundenorientierung 
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Fachrichtung Bergvermessungstechnik (BVT) 

Lernfeld BVT 11: Lagerstätten und Nebengesteine 
erfassen und darstellen 

3. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden geologische und tektonische Gegebenheiten, er-
fassen diese vermessungstechnisch und stellen die Ergebnisse in den entsprechenden Nach-
weisen dar. 
 
Die Schülerinnen und Schüler systematisieren und kategorisieren den Aufbau der Erdkruste, 
die Entwicklung der Gesteine und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Lagerstätten. 
 
Sie erläutern die Erscheinungsformen der Tektonik. Sie planen eine geologische Aufnahme 
und führen sie durch. Die Ergebnisse werden in Nachweisen und Planungsunterlagen des 
Bergbaus eingetragen und ergänzt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Umweltbelastungen, die sich aus dem Abbau der 
Lagerstätten ergeben können. Sie informieren sich über geltende Regelungen zum Umwelt-
schutz und bewerten den Abbau unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten. 
 

 
Inhalte: 
 
tektonische Elemente 
Lagerstättenformen 
geologische Aufnahmen 
Umweltbelastungen 
Betriebsabläufe 
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4 Vorgaben und Hinweise zum berufsübergreifenden Lernbe-
reich  

Grundlagen für den Unterricht im berufsübergreifenden Lernbereich sind die gültigen Lehr-
pläne und Unterrichtsvorgaben der Fächer Deutsch/Kommunikation, Evangelische Religions-
lehre und Katholische Religionslehre, Sport/Gesundheitsförderung und Politik/Gesellschafts-
lehre sowie die Verpflichtung zur Zusammenarbeit der Lernbereiche (s. APO-BK, Erster Teil, 
Erster Abschnitt, § 6). Der Unterricht im berufsübergreifenden Lernbereich unterstützt die be-
rufliche Qualifizierung und fördert zugleich eine fachspezifische Kompetenzerweiterung.  

Die Handreichung „Didaktische Jahresplanung“1 bietet umfassende Hinweise und Anregungen 
zur Verknüpfung der Lernbereiche im Rahmen der didaktischen Jahresplanung. Möglichkeiten 
für die berufsspezifische Orientierung der Fächer zeigen auch die folgenden Ausführungen. 

4.1 Deutsch/Kommunikation 

Die Vorgaben des Lehrplans Deutsch/Kommunikation zielen auf die Weiterentwicklung 
sprachlicher Handlungskompetenz in kommunikativen Zusammenhängen unter besonderer Be-
rücksichtigung der geforderten berufsspezifischen Kommunikationsfähigkeit.  

Die folgende Zusammenstellung zeigt Beispiele zur Verknüpfung der Kompetenzbereiche des 
Faches Deutsch/Kommunikation mit den Lernfeldern: 
 Kompetenzbereiche Deutsch/Kommunikation 

Kommunikation 
aufnehmen und 
gestalten 

Informationen 
verarbeiten 

Texte erstellen 
und präsentieren 

Verstehen von 
Texten und Me-
dien weiterentwi-
ckeln 

Interessen vertre-
ten und verhan-
deln 

Lernfeld 1 verbale und non-
verbale Aus-
drucksformen bei 
der Präsentation 
des Ausbildungs-
betriebs zielge-
richtet einsetzen 

betriebliche und 
berufliche Zusam-
menhänge aus 
Sachtexten er-
schließen 

Leistungsschwer-
punkte und Ar-
beitsgebiete von 
Unternehmen im 
Überblick darstel-
len und verglei-
chen 

informationstech-
nische Systeme 
zur Information 
über Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 
nutzen 

Verstehens- und 
Verständigungs-
probleme – auch 
interkulturell und 
geschlechtsspezi-
fisch bedingte – 
zur Sprache brin-
gen und bearbeiten 

Lernfeld 2 berufsspezifische 
Problemstellungen 
erfassen und Ent-
scheidungskrite-
rien formulieren 

Fachvokabular 
verstehen und 
sachgerecht an-
wenden 

eigene Ideen ver-
balisieren und 
strukturieren 

vorhandenes In-
formationsmaterial 
analysieren und 
beurteilen 

Argumentations-
strategien sach- 
und adressatenge-
recht einsetzen 

Lernfeld 3 Visualisierungs-
techniken unter 
funktionalen As-
pekten beurteilen 
und anwenden 

technische Infor-
mationen ent-
schlüsseln, Hand-
lungspläne entwi-
ckeln 

Fachvokabular si-
tuationsadäquat 
anwenden 

Dienstvorschriften 
und Unfallverhü-
tungsvorschriften 
analysieren und 
beurteilen 

typische Maßnah-
men der Fehler-
analyse skizzieren 
und bewerten 

Lernfeld 4 Moderations- und 
Präsentationstech-
niken einsetzen 
und anwenden 

mit Rechts- und 
Gesetzestexten, 
technischen Infor-
mationen u. ä. nor-
mierten Texten ar-
beiten 

Fachvokabular der 
Kundin oder dem 
Kunden erläutern 

vorhandenes Da-
tenmaterial vor 
dem Hintergrund 
gesetzlicher Vor-
gaben und wirt-
schaftlicher Ziele 
beurteilen 

in der Diskussion 
über Zielkonflikte 
eigene Positionen 
formulieren, ab-
weichende Stand-
punkte tolerieren 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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 Kompetenzbereiche Deutsch/Kommunikation 
Kommunikation 
aufnehmen und 
gestalten 

Informationen 
verarbeiten 

Texte erstellen 
und präsentieren 

Verstehen von 
Texten und Me-
dien weiterentwi-
ckeln 

Interessen vertre-
ten und verhan-
deln 

Lernfeld 5 eigene Entschei-
dungen kritisch re-
flektieren und Än-
derungsvorschläge 
erarbeiten 

vorhandenes In-
formationsmaterial 
nach selbst ge-
wählten Kriterien 
beurteilen 

Arbeitsergebnisse 
strukturiert doku-
mentieren 

Anforderungen an 
Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz 
beurteilen 

typische Maßnah-
men der Unfall-
verhütung skizzie-
ren und bewerten 

Lernfeld 6 Aufgabenstellun-
gen selbstständig 
in Gruppen bear-
beiten 

Angebote kunden-
orientiert präsen-
tieren, den Kun-
dennutzen ver-
deutlichen 

die Wirkung medi-
aler Botschaften 
beurteilen 

Verstehens- und 
Verständigungs-
probleme – auch 
bedingt durch un-
terschiedliche In-
teressen einzelner 
Partnerinnen/ 
Partner – zur Spra-
che bringen 

Lernfeld 7 verbale und non-
verbale Aus-
drucksformen ken-
nen und bei der 
Präsentation eines 
Projekts zielge-
richtet einsetzen 

mit normierten 
Texten arbeiten 

Arbeitsschritte 
sachgerecht doku-
mentieren 

gesetzliche Rah-
menbedingungen 
für die Datenüber-
tragung in Netze 
beurteilen 

angemessene Mo-
tivations-, Argu-
mentations- und 
Rhetorikstrategien 
im Rahmen der 
Projektabwicklung 
einsetzen 

Lernfeld 8 Grundlagen stö-
rungsfreier Kom-
munikation im 
Kundengespräch 
anwenden 

betriebliche Ab-
läufe planen, re-
flektieren und 
sachgerecht doku-
mentieren 

Kundenaufträge 
sach- und formge-
recht bearbeiten 

Dienstvorschriften 
und Unfallverhü-
tungsvorschriften 
analysieren und 
beurteilen 

typische Maßnah-
men der Unfall-
verhütung skizzie-
ren und bewerten 

Fachrichtung Vermessungstechnik 
 Kompetenzbereiche Deutsch/Kommunikation 

Kommunikation 
aufnehmen und 
gestalten 

Informationen 
verarbeiten 

Texte erstellen 
und präsentieren 

Verstehen von 
Texten und Me-
dien weiterentwi-
ckeln 

Interessen vertre-
ten und verhan-
deln 

Lernfeld VT 9 verbale und non-
verbale Aus-
drucksformen bei 
der Präsentation 
der Arbeitsergeb-
nisse zielgerichtet 
einsetzen 

mit Rechts- und 
Gesetzestexten, 
technischen Infor-
mationen u. ä. nor-
mierten Texten ar-
beiten 

Sachtexte norm- 
und adressatenge-
recht erstellen 

Bestandteile des 
Liegenschaftskata-
sters analysieren 
und beurteilen 

Methoden des 
Konfliktmanage-
ments in Ge-
sprächssituationen 
anwenden 

Lernfeld VT 10 berufsspezifische 
Problemstellungen 
erfassen und Ent-
scheidungskrite-
rien formulieren 

betriebliche Ab-
läufe planen, re-
flektieren und 
sachgerecht doku-
mentieren 

Arbeits- und Ab-
laufprozesse sach-
gerecht dokumen-
tieren und präsen-
tieren 

 Verstehens- und 
Verständigungs-
probleme – auch 
interkulturell und 
geschlechtsspezi-
fisch bedingte – 
zur Sprache brin-
gen und bearbeiten 

Lernfeld VT 11 das Informations-
interesse beteilig-
ter Partnerin-
nen/Partner erken-
nen und Informati-
onen sachgerecht 
bereitstellen 

mit Rechts- und 
Gesetzestexten, 
technischen Infor-
mationen u. ä. nor-
mierten Texten ar-
beiten 

berufsrelevante 
Schreibformen 
(Aktennotiz, Pro-
tokoll) anwenden 

informationstech-
nische Systeme 
zielgerichtet nut-
zen 

in der Diskussion 
über Zielkonflikte 
eigene Positionen 
formulieren, ab-
weichende Stand-
punkte tolerieren 
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 Kompetenzbereiche Deutsch/Kommunikation 
Kommunikation 
aufnehmen und 
gestalten 

Informationen 
verarbeiten 

Texte erstellen 
und präsentieren 

Verstehen von 
Texten und Me-
dien weiterentwi-
ckeln 

Interessen vertre-
ten und verhan-
deln 

Lernfeld VT 12 berufsspezifische 
Problemstellungen 
erfassen und Ent-
scheidungskrite-
rien formulieren 

Fachvokabular 
verstehen und 
sachgerecht an-
wenden 

Anträge sach- und 
formgerecht bear-
beiten 

vorgelegte Doku-
mente analysieren 
und beurteilen 

Argumentations-
strategien kennen 
und sach- und ad-
ressatengerecht 
einsetzen 

Lernfeld VT 13 eigene Entschei-
dungen kritisch re-
flektieren und Än-
derungsvorschläge 
erarbeiten 

betriebliche Orga-
nisations- und In-
formationssysteme 
sowie Geschäfts-
prozesse und Ver-
fahren zur Pro-
zessoptimierung 
im Rahmen des 
Qualitätsmanage-
ments analysieren, 
beschreiben und 
erläutern 

 vorhandenes Da-
tenmaterial vor 
dem Hintergrund 
gesetzlicher Vor-
gaben und wirt-
schaftlicher Ziele 
beurteilen 

typische Maßnah-
men der Fehler-
analyse skizzieren 
und bewerten 

Fachrichtung Bergvermessungstechnik 
 Kompetenzbereiche Deutsch/Kommunikation 

Kommunikation 
aufnehmen und 
gestalten 

Informationen 
verarbeiten 

Texte erstellen 
und präsentieren 

Verstehen von 
Texten und Me-
dien weiterentwi-
ckeln 

Interessen vertre-
ten und verhan-
deln 

Lernfeld BVT 9 berufsspezifische 
Problemstellungen 
erfassen und Ent-
scheidungskrite-
rien formulieren 

technische Infor-
mationen ent-
schlüsseln, Hand-
lungspläne entwi-
ckeln 

Arbeitsergebnisse 
strukturiert doku-
mentieren 

informationstech-
nische Systeme 
zielgerichtet nut-
zen 

typische Maßnah-
men zur Erhöhung 
der Bergbausi-
cherheit skizzieren 
und bewerten 

Lernfeld BVT 10 Grundlagen stö-
rungsfreier Kom-
munikation im 
Kundengespräch 
anwenden 

vorhandenes In-
formationsmaterial 
nach selbst ge-
wählten Kriterien 
beurteilen 

Arbeits- und Ab-
laufprozesse sowie 
auftretende Prob-
leme sachgerecht 
dokumentieren 
und weitergeben 

Anforderungen an 
Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz 
kennen und beur-
teilen 

Methoden des 
Konfliktmanage-
ments in Ge-
sprächssituationen 
anwenden 

Lernfeld BVT 11 verbale und non-
verbale Aus-
drucksformen bei 
der Präsentation 
der Arbeitsergeb-
nisse zielgerichtet 
einsetzen 

betriebliche Ab-
läufe planen, re-
flektieren und 
sachgerecht doku-
mentieren 

Sachtexte norm- 
und adressatenge-
recht erstellen 

Planungsvorhaben 
vor dem Hinter-
grund gesetzlicher 
Vorgaben und 
wirtschaftlicher 
Ziele beurteilen  

in der Diskussion 
über Zielkonflikte 
eigene Positionen 
formulieren, ab-
weichende Stand-
punkte tolerieren 
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4.2 Evangelische Religionslehre 

Berufssituation und Altersphase stellen den jungen Menschen verstärkt vor Fragen nach dem 
Sinn privaten und beruflichen Handelns. 

„Der Religionsunterricht regt an, in übergreifenden und beziehungsreichen Zusammenhängen 
zu denken und die eigenen Motive des Handelns zu klären. Er begleitet junge Menschen in den 
Grundfragen ihres Lebens“1. In diesem Sinn vertieft und erweitert der Unterricht im Fach Evan-
gelische Religionslehre den Kompetenzerwerb in beruflichen Zusammenhängen im Hinblick 
auf 

− Gefühle wahrnehmen – mitteilen – annehmen  

− sich informieren – kennen – übertragen  

− durchschauen – urteilen – entscheiden 

− mitbestimmen – verantworten – gestalten 

− etwas wagen – hoffen – feiern. 

Der Unterricht im Fach Evangelische Religionslehre verknüpft Fragen des Zusammenlebens, 
der beruflichen Ausbildung, der Berufstätigkeit und der persönlichen Lebensgestaltung mit Fra-
gen des christlichen Glaubens und der aus ihm entwickelten ethischen Einsichten. So tragen die 
Umsetzung der Vorgaben und die Einbeziehung des Faches in die didaktische Jahresplanung 
des Bildungsganges zum Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz der jungen Men-
schen bei. 

Der Unterricht im Fach Evangelische Religionslehre leistet seinen Beitrag in der Ausbildung 
junger Menschen zu verantwortungsvoll handelnden Personen. Die Vermessungstechnikerin 
oder der Vermessungstechniker müssen technische und ökologische Entscheidungen treffen 
und tragen Verantwortung für Präzision und Genauigkeit. Der Entwicklung von Verantwor-
tungsbereitschaft kommt daher in der Ausbildung besondere Bedeutung zu. Im Religionsunter-
richt kann dieser Kompetenzbereich durch die wechselseitige Erschließung von Leben und 
Glauben und von Situation und Tradition in besonderer Weise gefördert werden. Thematische 
Konkretisierungen können dabei z. B. die Verantwortung gegenüber der Umwelt als Gottes 
Schöpfung aber auch die Übernahme von Verantwortung in Team- und Arbeitsprozessen sein.  

Möglichkeiten zur fachlichen Vertiefung ergeben sich beispielsweise bei folgenden themati-
schen Konkretisierungen in den Lernfeldern: 
 Kompetenzen Evangelische Religionslehre 

Gefühle wahr-
nehmen, mittei-
len, annehmen 

sich informieren, 
kennen, übertra-
gen 

durchschauen, 
urteilen, entschei-
den 

mitbestimmen, 
verantworten, ge-
stalten 

etwas wagen, hof-
fen, feiern 

Lernfeld 1 berufliche Anfor-
derungen und Be-
lastungen wahr-
nehmen 

 die Motivation zur 
Berufsentschei-
dung klären 

Konflikte am Ar-
beitsplatz identifi-
zieren und geeig-
nete Verhaltens-
möglichkeiten er-
proben 

die Bedeutung des 
Berufs für die ei-
gene Persönlich-
keitsentwicklung 
herausfinden 

                                                 
1 in: Kompetenzbildung mit Religionsunterricht. Gemeinsame Erklärung der (Erz-)Bistümer und der evangeli-

schen Landeskirchen in NRW, des Deutschen Gewerkschaftsbundes Landesbezirk NRW, der Landesvereinigung 
der Arbeitgeberverbände NRW, der Vereinigung der Industrie- und Handelskammern in NRW, des Westdeut-
schen Handwerkskammertages und des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstages. 
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 Kompetenzen Evangelische Religionslehre 
Gefühle wahr-
nehmen, mittei-
len, annehmen 

sich informieren, 
kennen, übertra-
gen 

durchschauen, 
urteilen, entschei-
den 

mitbestimmen, 
verantworten, ge-
stalten 

etwas wagen, hof-
fen, feiern 

Lernfeld 2 berufliche Anfor-
derungen und Be-
lastungen verar-
beiten 

Friede, Gerechtig-
keit und Bewah-
rung der Schöp-
fung als Maßstäbe 
ökonomischer 
Entscheidungen 
erkennen 

 Auftrag zur Be-
wahrung der 
Schöpfung erken-
nen 

 

Lernfeld 3 eigene Entschei-
dung- und Hand-
lungsfähigkeiten 
wahrnehmen und 
in Team- und Ar-
beitsprozesse ein-
bringen 

Weltentstehung, 
Evolutionstheorie 
und Schöpfungs-
glaube in ihrer je-
weiligen Bedeu-
tung unterscheiden 

 eine verantwor-
tungsvolle Hal-
tung zur Präzision 
und Genauigkeit 
entwickeln 

 

Lernfeld 4 Kundinnen und 
Kunden in ihrer 
Unterschiedlich-
keit achten und 
würdigen 

 auf der Basis des 
christlichen Men-
schenbildes den 
Umgang mit Kun-
dinnen/Kunden re-
flektieren 

Kommunikations-
fähigkeit einüben 

 

Lernfeld 5   Ehrlichkeit, Sorg-
falt und Zuverläs-
sigkeit als Grund-
lage beruflicher 
Arbeit erkennen 

 sich flexibel auf 
neue Situationen 
einstellen 

Lernfeld 6 eigene Entschei-
dungs- und Hand-
lungsfähigkeiten 
wahrnehmen und 
in Team- und Ar-
beitsprozesse ein-
bringen 

  eigene Fehler ein-
gestehen 

 

Lernfeld 7 Grenzen und Mög-
lichkeiten der In-
formationstechno-
logie  wahrneh-
men 

ökologische Ver-
antwortung welt-
weit erkennen 

   

Lernfeld 8    Sicherheit als 
oberste Priorität 
zum Schutz von 
Leben und Ge-
sundheit auch un-
beteiligter Perso-
nen anerkennen 

 

Fachrichtung Vermessungstechnik 
 Kompetenzen Evangelische Religionslehre 

Gefühle wahr-
nehmen, mittei-
len, annehmen 

sich informieren, 
kennen, übertra-
gen 

durchschauen, 
urteilen, entschei-
den 

mitbestimmen, 
verantworten, ge-
stalten 

etwas wagen, hof-
fen, feiern 

Lernfeld VT 9 
bis 
Lernfeld VT 13 
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Fachrichtung Bergvermessungstechnik 
 Kompetenzen Evangelische Religionslehre 

Gefühle wahr-
nehmen, mittei-
len, annehmen 

sich informieren, 
kennen, übertra-
gen 

durchschauen, 
urteilen, entschei-
den 

mitbestimmen, 
verantworten, ge-
stalten 

etwas wagen, hof-
fen, feiern 

Lernfeld BVT 9 
bis 
Lernfeld BVT 11 

     

Darüber hinaus kann der Unterricht im Fach Evangelische Religionslehre eigene Beiträge zu 
einer umfassenden Handlungskompetenz im Beruf leisten, die die Kompetenzen der berufli-
chen Lernfelder ergänzen. Dies kann durch Bezüge zur Beruflichkeit allgemein in einem bio-
grafischen, sozialen, ökonomischen und globalen (weltweiten) Zusammenhang ebenso konkre-
tisiert werden wie durch Bezüge zum konkreten Ausbildungsberuf mit seinen spezifischen An-
forderungen und seinen besonderen ethisch-moralischen Herausforderungen. 

Literaturhinweise: 

Berufsbezug im Religionsunterricht. Werkheft für das Berufskolleg. Hrsg.: Pädagogisch-theologisches Institut 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Düsseldorf 2003 

Gemeinsame Erklärung der Handwerkskammern und der evangelischen Landeskirchen in NRW zum Religions-
unterricht im Rahmen der Berufsausbildung. Düsseldorf 1998 

Kompetenzbildung mit Religionsunterricht. Gemeinsame Erklärung der (Erz-)Bistümer und der evangelischen 
Landeskirchen in NRW, des Deutschen Gewerkschaftsbundes Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, der Landes-
vereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen, der Vereinigung der Industrie- und Handelskam-
mern in Nordrhein-Westfalen, des Westdeutschen Handwerkskammertages und des Nordrhein-Westfälischen 
Handwerkstages. Düsseldorf 1998 

4.3 Katholische Religionslehre 

Nach den Vorgaben der Deutschen Bischofskonferenz gewinnt der Unterricht im Fach Katho-
lische Religionslehre „sein Profil 

− an der individuellen, sozialen und religiösen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, 

− am Leben in der Einen Welt und an sozialethischen Dimensionen von Arbeit, Wirtschaft 
und Technik, 

− an der schöpfungstheologischen Orientierung der Weltgestaltung, 

− an der lebendigen, befreienden Botschaft des Reiches Gottes in gegenwärtigen Lebenszu-
sammenhängen und 

− an der tröstenden, versöhnenden und heilenden Zusage Jesu Christi.“1 

Er hat „die Aufgabe, bei jungen Menschen, die im Arbeits-, Berufs- und Beschäftigungssystem 
unserer pluralen Gesellschaft leben und handeln, persönliche und soziale Verantwortung und 
die umfassende Handlungsorientierung mit beruflicher, sozialer und persönlicher Kompetenz 
zu fördern. Sie ist zugleich wertbezogen und sinngeleitet, um der wachsenden beruflichen Mo-
bilität und gesellschaftlichen Herausforderungen gewachsen zu sein.“2 

                                                 
1 in: Die Deutschen Bischöfe. Kommission für Erziehung und Schule: Zum Religionsunterricht an Berufsbilden-

den Schulen. Hrsg.: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1991 
2 in: Kompetenzbildung mit Religionsunterricht. Gemeinsame Erklärung der (Erz-)Bistümer und der Evangeli-

schen Landeskirchen in NRW, des Deutschen Gewerkschaftsbundes Landesbezirk NRW, der Landesvereinigung 
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Der Religionsunterricht steht jedoch „nicht als etwas bloß Zusätzliches“ neben den anderen 
Fächern und Lernbereichen, „sondern in einem notwendigen interdisziplinären Dialog. Dieser 
Dialog ist vor allem auf der Ebene zu führen, auf der jedes Fach die Persönlichkeit des Schülers 
prägt. Dann wird die Darstellung der christlichen Botschaft die Art und Weise beeinflussen, 
wie man den Ursprung der Welt und den Sinn der Geschichte, die Grundlage der ethischen 
Werte, die Funktion der Religion in der Kultur, das Schicksal des Menschen und sein Verhältnis 
zur Natur sieht.“ Der Religionsunterricht „verstärkt, entwickelt und vervollständigt durch die-
sen interdisziplinären Dialog die Erziehungstätigkeit der Schule.“1 

Neben seinen spezifischen und berufsübergreifenden Zielen und Inhalten vertieft und bereichert 
der Unterricht im Fach Katholische Religionslehre Ziele und Inhalte der Lernfelder des Lehr-
plans für den berufsbezogenen Lernbereich. Er ergänzt Lernsituationen in Richtung auf sub-
sidiäres, solidarisches und nachhaltiges Handeln der Auszubildenden. Lerngelegenheiten zu ei-
nem vertieften Verständnis werden insbesondere im Religionsunterricht angestrebt, wenn er 
sein Proprium in Form von öffnenden Grundfragen mit dem konkreten Beruf und der erlebten 
Arbeit, mit Produktion, Konsum, Verwaltung und Medienwelt vernetzt. 

Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden befähigt, sich in ihrem beruflichen Handeln 
mit existenziellen und lebensbetreffenden Problemen auseinanderzusetzen: 

− Wer bin ich? Woher komme ich? Welche Motive bewegen mich etwas zu tun oder zu 
unterlassen? (Selbstständigkeit, Leistungsbereitschaft, für etwas gerade stehen, Verantwor-
tung wem gegenüber? Wem gebe ich Rechenschaft für meine beruflichen Tätigkeiten? 
Wem vertraue ich zutiefst? Wie wird verantwortlich von Gott, Allah und Schöpfer gespro-
chen?). 

− Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lernen im Religionsunterricht, Argumente an 
werthaltigen und normbetreffenden Problemen und Aufgaben auszutauschen, sie zu durch-
denken, sie zu gewichten und Handlungslösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Woran 
halte ich mich? Wonach orientiere ich mich? Was wollen wir? Wofür setzen wir uns 
ein? (Gewinnbeteiligung, Mitverantwortung, Eigentum, Lohn, Arbeit – Freizeit – Muße). 

− Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in ihrem beruflichen Alltag immer wie-
der konfrontiert mit weltanschaulich geprägten Entscheidungen im Arbeitsleben. Was 
dient mir und zugleich allen Menschen? Welche Werte sind bestimmend? Was ist zu-
kunftsfähig über betriebswirtschaftliches Denken hinaus? (Umgang mit Material, ökologi-
sche Verantwortung, Abfallbeseitigung, Autoritätsstrukturen, Umgang mit Schuld und 
Versagen, Schöpfung, Solidarität). 

− Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in unserer Gesellschaft mit unter-
schiedlich kulturell und religiös geprägten Menschen zusammenarbeiten und zusammen 
Feste feiern. Sie werden innerhalb ihrer Betriebe konfrontiert mit unterschiedlichen Über-
zeugungen und Haltungen. Was darf ich hoffen? Wozu überhaupt arbeiten? Was hält über 
mein Arbeitsleben hinaus? (Fortschritt, Umgang mit Leid und Sterben, Menschenbilder, 
Sonntagskultur, zwischen Meinung und Glauben, Hoffnungssymbole im Vergleich von 
Gegenwart und biblischer Offenbarung). 

                                                 
der Arbeitgeberverbände NRW, der Vereinigung der Industrie- und Handelskammern in NRW, des Westdeut-
schen Handwerkskammertages und des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstages, Nr. 7. Düsseldorf 1998 

1 in: Die Deutschen Bischöfe (Hrsg.): Allgemeines Direktorium für Katechese. Der Eigencharakter des Religions-
unterrichts in den Schulen. Bonn 1997, Seite 69 f. 
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Insofern ist es Aufgabe des Katholischen Religionsunterrichts, ausgehend von den im Fach-
lehrplan ausgewiesenen Kompetenzen zu prüfen, welchen Beitrag sie bei der Kompetenzförde-
rung im Rahmen der Umsetzung der Lernfelder leisten können. 

Die folgende Zusammenstellung zeigt solche Anknüpfungen beispielhaft auf: 
 Kompetenzen Katholische Religionslehre 

sich selbst und 
den Anderen 
bewusst wahr-
nehmen und 
die vom drei-
faltigen Gott 
geschenkte 
Würde anneh-
men 

Erfahrungen 
von Glück und 
Unglück wahr-
nehmen und 
aus der Per-
spektive der 
jüdisch-christ-
lichen Heilszu-
sage deuten 
und damit um-
gehen 

den Schöp-
fungsglauben 
als kritisches 
Korrektiv für 
Mythen und 
Visionen von 
Gruppen er-
fassen und aus 
der Verant-
wortung für 
die Schöpfung 
handeln 

Ausdrucksfor-
men von per-
sönlicher und 
gemeinschaft-
licher Religio-
sität und Zei-
chen kirchli-
chen Glaubens 
wahrnehmen 
und am inter-
religiösen Dis-
kurs teilneh-
men 

das Zusam-
menleben von 
Menschen im 
beruflichen, 
privaten und 
öffentlichen 
Bereich in 
Orientierung 
an der bibli-
schen Bot-
schaft vom 
Reich Gottes 
gestalten 

an Versöh-
nung und uni-
versalem Frie-
den auch 
durch Begeg-
nung mit For-
men von Spiri-
tualität mit-
wirken 

Lernfeld 1 die Einmalig-
keit des Men-
schen aus der 
Sicht des Glau-
bens deuten 

Möglichkeiten 
und Grenzen 
der personalen 
Entfaltung in 
der modernen 
Arbeitsgesell-
schaft erläutern 

Nutzung und 
Bewahrung der 
Natur als beruf-
liche Aufgabe 
unter dem An-
spruch des bib-
lischen Herr-
schaftsauftra-
ges reflektieren 

das kirchliche 
Angebot ge-
meinschaftlich 
gelebten Got-
tesglaubens als 
Orientierungs-
hilfe für private 
und berufliche 
Entscheidungen 
überprüfen 

Funktion und 
Sinn von Arbeit 
vor dem Hin-
tergrund der 
christlichen 
Tradition erläu-
tern 

die persönli-
chen Formen 
von Spirituali-
tät und ihre re-
ligiösen Di-
mensionen als 
Weg zu sich 
und zu Gott er-
fassen 

Lernfeld 2 bis 
Lernfeld 6 

      

Lernfeld 7 Erfolg und Ver-
sagen als per-
sönliche Ver-
antwortung und 
Schuld im pri-
vaten und be-
ruflichen Be-
reich deuten 

Bedürfnisse 
und Bedürftig-
keit des Men-
schen auf dem 
Hintergrund 
des christlichen 
Menschenbil-
des unterschei-
den 

Mythen im 
Vergleich zum 
biblischen 
Schöpfungs-
glauben analy-
sieren und be-
werten  

kulturelle Un-
terschiede in 
der Gestaltung 
von beruflichen 
und privaten 
Beziehungen 
auf dem Hinter-
grund religiöser 
Verschieden-
heiten erklären 

berufliche und 
private Kon-
flikte auf der 
Grundlage des 
Liebesgebots 
beurteilen und 
Bewältigungs-
möglichkeiten 
entwickeln 

Formen spiritu-
ellen Lebens 
als Angebot zur 
Sinnfindung 
kennen lernen 

Lernfeld 8       
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Fachrichtung Vermessungstechnik 
 Kompetenzen Katholische Religionslehre 

sich selbst und 
den Anderen 
bewusst wahr-
nehmen und 
die vom drei-
faltigen Gott 
geschenkte 
Würde anneh-
men 

Erfahrungen 
von Glück und 
Unglück wahr-
nehmen und 
aus der Per-
spektive der 
jüdisch-christ-
lichen Heilszu-
sage deuten 
und damit um-
gehen 

den Schöp-
fungsglauben 
als kritisches 
Korrektiv für 
Mythen und 
Visionen von 
Gruppen er-
fassen und aus 
der Verant-
wortung für 
die Schöpfung 
handeln 

Ausdrucksfor-
men von per-
sönlicher und 
gemeinschaft-
licher Religio-
sität und Zei-
chen kirchli-
chen Glaubens 
wahrnehmen 
und am inter-
religiösen Dis-
kurs teilneh-
men 

das Zusam-
menleben von 
Menschen im 
beruflichen, 
privaten und 
öffentlichen 
Bereich in 
Orientierung 
an der bibli-
schen Bot-
schaft vom 
Reich Gottes 
gestalten 

an Versöh-
nung und uni-
versalem Frie-
den auch 
durch Begeg-
nung mit For-
men von Spiri-
tualität mit-
wirken 

Lernfeld 
VT 9 

 anhand ausge-
wählter Texte 
des NT (z. B. 
Mt 10,19,20; 
Mk 8,34-36) 
die von Jesus 
verkündeten 
Maßstäbe zur 
Gestaltung von 
Wegen zum 
wahren Leben 
analysieren 

 die unterschied-
liche Bedeu-
tung von Geld 
und Besitz aus 
der Sicht der 
Weltreligionen 
bestimmen 

  

Lernfeld 
VT 10 

      

Lernfeld 
VT 11 

Zeugnisse über 
die Liebe Got-
tes mit dem Be-
mühen des 
Menschen um 
Gerechtigkeit 
vergleichen und 
beurteilen 

  die Frage nach 
der Gerechtig-
keit auf der Ba-
sis des Glau-
bens, der katho-
lischen Sozial-
lehre und kirch-
licher Verlaut-
barungen ana-
lysieren 

Interessenskon-
flikte unter dem 
Primat der 
Achtung der 
Würde des 
Nächsten beur-
teilen und dem-
entsprechende 
Handlungs-
möglichkeiten 
entwickeln 

 

Lernfeld 
VT 12 bis 
Lernfeld 
VT 13 
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Fachrichtung Bergvermessungstechnik 
 Kompetenzen Katholische Religionslehre 

sich selbst und 
den Anderen 
bewusst wahr-
nehmen und 
die vom drei-
faltigen Gott 
geschenkte 
Würde anneh-
men 

Erfahrungen 
von Glück und 
Unglück wahr-
nehmen und 
aus der Per-
spektive der 
jüdisch-christ-
lichen Heilszu-
sage deuten 
und damit um-
gehen 

den Schöp-
fungsglauben 
als kritisches 
Korrektiv für 
Mythen und 
Visionen von 
Gruppen er-
fassen und aus 
der Verant-
wortung für 
die Schöpfung 
handeln 

Ausdrucksfor-
men von per-
sönlicher und 
gemeinschaft-
licher Religio-
sität und Zei-
chen kirchli-
chen Glaubens 
wahrnehmen 
und am inter-
religiösen Dis-
kurs teilneh-
men 

das Zusam-
menleben von 
Menschen im 
beruflichen, 
privaten und 
öffentlichen 
Bereich in 
Orientierung 
an der bibli-
schen Bot-
schaft vom 
Reich Gottes 
gestalten 

an Versöh-
nung und uni-
versalem Frie-
den auch 
durch Begeg-
nung mit For-
men von Spiri-
tualität mit-
wirken 

Lernfeld 
BVT 9 

die Vernunft 
des Menschen 
zur Gestaltung 
von Wissen-
schaft und 
Technik als 
Gabe und Auf-
trag an den 
Menschen be-
greifen 

 das Verhältnis 
zwischen 
Glaube und 
Wissenschaft 
anhand der bib-
lischen Schöp-
fungserzählun-
gen und der 
Evolutionstheo-
rie bestimmen 

 die verantwort-
liche Gestal-
tung und den 
Einsatz von 
Technik als Be-
rufsethos ver-
stehen und 
dementspre-
chende Hand-
lungsparameter 
entwickeln 

 

Lernfeld 
BVT 10 

      

Lernfeld 
BVT 11 

  kirchliche Ver-
lautbarungen 
zum Wert des 
Menschen und 
zur bedrohten 
Schöpfung ana-
lysieren und 
bewerten 

 das Spannungs-
verhältnis zwi-
schen der Ge-
winnung von 
Rohstoffen un-
ter ökonomi-
scher Rentabili-
tät und der Be-
rücksichtigung 
menschenwür-
diger Lebens-
verhältnisse 
analysieren 

 

4.4 Politik/Gesellschaftslehre 

Vor dem Hintergrund der im Grundgesetz und in der Verfassung des Landes Nordrhein-West-
falen vorgegebenen Grundwerte gehören zu den Kompetenzbereichen der politischen Bildung: 

− Politische Urteilskompetenz 

− Politische Handlungskompetenz  

− Methodische Kompetenz  

Die Entwicklung entsprechender Kompetenzen im Unterricht des Faches Politik/Gesellschafts-
lehre erfolgt in Anknüpfung an die Lernfelder des berufsbezogenen Lernbereiches und orien-
tiert sich an den Problemfeldern der „Rahmenvorgaben Politische Bildung“1. Beispielhafte An-
knüpfungsmöglichkeiten zeigt die folgende Tabelle: 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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 Problemfelder 
Sicherung 
und Wei-
terent-
wicklung 
der Demo-
kratie 

Wirt-
schaft und 
Arbeit 

Chancen 
und Pro-
bleme der 
Interna-
tionalisie-
rung und 
Globali-
sierung 

ökologi-
sche Her-
ausforde-
rungen 
für Politik 
und Wirt-
schaft 

Chancen 
und Risi-
ken neuer 
Technolo-
gien 

Identität 
und Le-
bensge-
staltung 
im 
Wandel 
der mo-
dernen 
Gesell-
schaft 

soziale 
Gerech-
tigkeit 
zwischen 
individu-
eller Frei-
heit und 
struktu-
rellen 
Ungleich-
heiten 

Sicherung 
des Frie-
dens und 
Verfahren 
der Kon-
fliktlösung 

Lernfeld 1 Theorien 
und Kon-
zeptionen 
der Demo-
kratie be-
schreiben 

    personale 
Identität 
und per-
sönliche 
Lebensge-
staltung im 
Span-
nungsfeld 
von Selbst-
verwirkli-
chung und 
sozialen 
Erwartun-
gen finden 

  

Lernfeld 2     Verände-
rung des 
privaten 
und beruf-
lichen All-
tags durch 
technologi-
sche Inno-
vationen 
wahrneh-
men 

Stabilität 
und Wan-
del von 
Werten, 
Wertsyste-
men und 
normativen 
Orientie-
rungen in-
terpretie-
ren 

  

Lernfeld 3    ökologi-
sche Her-
ausforde-
rungen im 
privaten, 
beruflichen 
und wirt-
schaftli-
chen Han-
deln an-
nehmen 

 soziale Si-
cherung 
und indivi-
duelle Zu-
kunftspla-
nung aufei-
nander ab-
stimmen 

  

Lernfeld 4 Prinzipien 
und Prob-
leme de-
mokrati-
scher Insti-
tutionen 
identifizie-
ren 

 Europäi-
sierungs-
prozesse in 
Wirtschaft, 
Politik und 
Gesell-
schaft fest-
stellen 
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 Problemfelder 
Sicherung 
und Wei-
terent-
wicklung 
der Demo-
kratie 

Wirt-
schaft und 
Arbeit 

Chancen 
und Pro-
bleme der 
Interna-
tionalisie-
rung und 
Globali-
sierung 

ökologi-
sche Her-
ausforde-
rungen 
für Politik 
und Wirt-
schaft 

Chancen 
und Risi-
ken neuer 
Technolo-
gien 

Identität 
und Le-
bensge-
staltung 
im 
Wandel 
der mo-
dernen 
Gesell-
schaft 

soziale 
Gerech-
tigkeit 
zwischen 
individu-
eller Frei-
heit und 
struktu-
rellen 
Ungleich-
heiten 

Sicherung 
des Frie-
dens und 
Verfahren 
der Kon-
fliktlösung 

Lernfeld 5    Umweltpo-
litik im 
Span-
nungsfeld 
von Öko-
nomie und 
Ökologie 
einordnen 

sich der 
Konse-
quenzen 
und Chan-
cen neuer 
Technolo-
gien für 
die Wirt-
schaft be-
wusst wer-
den 

   

Lernfeld 6      Chancen 
und Gefah-
ren von 
Gruppen-
prozessen 
erfahren 

  

Lernfeld 7 Beziehun-
gen zwi-
schen Poli-
tik und Le-
benswelt 
herstellen 

 ökonomi-
sche, poli-
tische und 
kulturelle 
Folgen von 
Globalisie-
rungspro-
zessen ab-
schätzen 

     

Lernfeld 8  wirt-
schaftspo-
litische 
Ziele, Ent-
schei-
dungsfel-
der, Ent-
schei-
dungsträ-
ger und In-
strumente 
beschrei-
ben 

    Ursachen 
und Folgen 
des sozia-
len Wan-
dels in mo-
dernen Ge-
sellschaf-
ten hinter-
fragen 
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Fachrichtung Vermessungstechnik 
  Problemfelder 

Sicherung 
und Wei-
terent-
wicklung 
der Demo-
kratie 

Wirt-
schaft und 
Arbeit 

Chancen 
und Pro-
bleme der 
Interna-
tionalisie-
rung und 
Globali-
sierung 

ökologi-
sche Her-
ausforde-
rungen 
für Politik 
und Wirt-
schaft 

Chancen 
und Risi-
ken neuer 
Technolo-
gien 

Identität 
und Le-
bensge-
staltung 
im 
Wandel 
der mo-
dernen 
Gesell-
schaft 

soziale 
Gerech-
tigkeit 
zwischen 
individu-
eller Frei-
heit und 
struktu-
rellen 
Ungleich-
heiten 

Sicherung 
des Frie-
dens und 
Verfahren 
der Kon-
fliktlösung 

Lernfeld 
VT 9 

Grundla-
gen, Ge-
fährdungen 
und Siche-
rung von 
Grund- 
und Men-
schenrech-
ten unter-
scheiden 

      Gewaltprä-
vention als 
staatliche 
und gesell-
schaftliche 
Aufgabe 
verstehen 

Lernfeld 
VT 10 

  auf Ursa-
chen und 
Folgen von 
Migration 
sowie 
Möglich-
keiten und 
Schwierig-
keiten in-
terkulturel-
len Zusam-
menlebens 
aufmerk-
sam wer-
den 

 ökonomi-
sche, poli-
tische und 
ethische 
Aspekte 
technologi-
scher Inno-
vationen 
berück-
sichtigen 

   

Lernfeld 
VT 11 

 Perspekti-
ven der 
„nachin-
dustriel-
len“ In-
dustrie 
übertragen 

    die Vertei-
lung von 
Chancen 
und Res-
sourcen in 
der Gesell-
schaft lo-
kalisieren 

 

Lernfeld 
VT 12 

   Nachhal-
tigkeit als 
Gestal-
tungsprin-
zip für Po-
litik und 
Wirtschaft 
erkennen 

    

Lernfeld 
VT 13 

 die Zu-
kunft von 
Arbeit und 
Beruf ab-
schätzen 

     den Um-
gang mit 
Konflikten 
im Alltag 
üben 
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Fachrichtung Bergvermessungstechnik 
  Problemfelder 

Sicherung 
und Wei-
terent-
wicklung 
der Demo-
kratie 

Wirt-
schaft und 
Arbeit 

Chancen 
und Pro-
bleme der 
Interna-
tionalisie-
rung und 
Globali-
sierung 

ökologi-
sche Her-
ausforde-
rungen 
für Politik 
und Wirt-
schaft 

Chancen 
und Risi-
ken neuer 
Technolo-
gien 

Identität 
und Le-
bensge-
staltung 
im 
Wandel 
der mo-
dernen 
Gesell-
schaft 

soziale 
Gerech-
tigkeit 
zwischen 
individu-
eller Frei-
heit und 
struktu-
rellen 
Ungleich-
heiten 

Sicherung 
des Frie-
dens und 
Verfahren 
der Kon-
fliktlösung 

Lernfeld 
BVT 9 

Grundla-
gen, Ge-
fährdungen 
und Siche-
rung von 
Grund- 
und Men-
schenrech-
ten unter-
scheiden 

   politische, 
soziale und 
wirtschaft-
liche Fol-
gen neuer 
Medien be-
rücksichti-
gen 

   

Lernfeld 
BVT 10 

      Strukturen 
und Zu-
kunfts-
probleme 
des Sozial-
staats und 
der Sozial-
politik auf-
decken 

den Um-
gang mit 
Konflikten 
im Alltag 
üben 

Lernfeld 
BVT 11 

 Prinzipien 
und Funk-
tionsweise 
der Markt-
wirtschaft 
begreifen 

 Globale 
Aspekte 
ökologi-
scher Kri-
sen und 
Initiativen 
zum 
Schutz von 
Lebens-
grundlagen 
wahrneh-
men 

    

4.5 Sport/Gesundheitsförderung  

Der Unterricht im Fach Sport/Gesundheitsförderung trägt zur Entwicklung berufsbezogener 
Handlungskompetenz bei. Er nimmt insbesondere die Aufgabe der Gesundheitsförderung wahr, 
indem er Beiträge zur Stärkung und Weiterbildung der Persönlichkeit der Jugendlichen leistet.  

Die folgenden sechs Kompetenzbereiche weisen das Spektrum von Beiträgen aus, die das Fach 
Sport/Gesundheitsförderung zur Entwicklung der Handlungskompetenz der Schülerinnen und 
Schüler leistet: 

− sich, den eigenen Körper und seine Umwelt in Beruf und Alltag wahrnehmen 

− mit beruflichen Belastungen umgehen lernen und Ausgleichschancen wahrnehmen  

− sich darstellen können und Kreativität entwickeln 

− in Alltag und Beruf für sich und andere Verantwortung übernehmen 
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− Lernen eigenverantwortlich gestalten, sich organisieren und Leistungsentwicklung erfahren 

− miteinander kommunizieren, im Team arbeiten und aufgabenbezogen kooperieren. 

Diese Kompetenzbereiche erfahren im Rahmen des Ausbildungsberufes eine spezifische Ak-
zentuierung, indem mithilfe der Informationen über Tätigkeitsprofil, Anforderungen und Be-
lastungen sowie fachrelevante berufliche Gefährdungen für die Lerngruppe angemessene In-
halte und Arbeitsweisen ausgewählt werden. 

Das Tätigkeitsprofil dieses Berufes umfasst hoheitliche und technische Vermessungsaufgaben 
in behördlichen und privaten Vermessungsstellen. Dabei spielt die Qualitätssicherung und die 
Kundenorientierung eine bedeutsame Rolle. 

Die typischen Belastungen ergeben sich aus körperlich leichter bis mittelschwerer Arbeit, die 
überwiegend im Sitzen, beim Vermessen im Gehen und Stehen ausgeführt wird. Neben guter 
allgemeiner Auffassungsgabe und guter Finger- und Handgeschicklichkeit sind vor allem gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen, hohes Konzentrations- und Organisationsvermögen, sowie 
mathematisch-technisches Verständnis und die Fähigkeit zu logisch-schlussfolgerndem Den-
ken als Anforderungen zu nennen. Eine selbstständige, sorgfältige und planvoll-systematische 
Arbeitsweise sowie Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Kundinnen und Kunden runden 
das Anforderungsprofil ab. 

Fachrelevante berufliche Gefährdungen sind vor allem Überbeanspruchungserscheinungen 
(Verspannungen/Fehlhaltungen) des Stütz- und Bewegungsapparates, insbesondere der oberen 
Extremitäten, des Schultergürtels sowie der gesamten Wirbelsäule. Auf Baustellen besteht Ver-
letzungsgefahr durch Unfälle. 

Im Sinne der lernfeldbezogenen und berufsbegleitenden Kompetenzentwicklung bieten sich im 
Rahmen entsprechend ausgewählter Unterrichtsvorhaben z. B. folgende thematische Konkreti-
sierungen, Aufgabenstellungen und Inhalte an: 
 Kompetenzbereiche Sport/Gesundheitsförderung 

sich, den eige-
nen Körper 
und seine Um-
welt in Beruf 
und Alltag 
wahrnehmen 

mit berufli-
chen Belastun-
gen umgehen 
lernen und 
Ausgleichs-
chancen wahr-
nehmen 

sich darstellen 
können und 
Kreativität 
entwickeln 

in Alltag und 
Beruf für sich 
und andere 
Verantwor-
tung überneh-
men 

Lernen eigen-
verantwortlich 
gestalten, sich 
organisieren 
und Leistungs-
entwicklung 
erfahren 

miteinander 
kommunizie-
ren, im Team 
arbeiten und 
aufgabenbezo-
gen kooperie-
ren 

Lernfeld 1  besondere Be-
lastungen am 
Arbeitsplatz er-
kennen und 
durch gezielte 
Funktionsgym-
nastik ausglei-
chen 

Unterrichtsse-
quenzen im 
Team planen 
(z. B Aufwär-
men) und der 
Gruppe präsen-
tieren 

 Übungspro-
zesse selbst-
ständig planen, 
organisieren 
und durchfüh-
ren z. B. Fit-
nessübungen 
zum Ausgleich 
berufstypischer 
Belastungen 
entwickeln 

 

Lernfeld 2       

Lernfeld 3 Unfallgefahren 
wahrnehmen 
und die Wahr-
nehmung z. B. 
durch Übungen 
mit Mehrfach-
aufgaben ver-
bessern 
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 Kompetenzbereiche Sport/Gesundheitsförderung 
sich, den eige-
nen Körper 
und seine Um-
welt in Beruf 
und Alltag 
wahrnehmen 

mit berufli-
chen Belastun-
gen umgehen 
lernen und 
Ausgleichs-
chancen wahr-
nehmen 

sich darstellen 
können und 
Kreativität 
entwickeln 

in Alltag und 
Beruf für sich 
und andere 
Verantwor-
tung überneh-
men 

Lernen eigen-
verantwortlich 
gestalten, sich 
organisieren 
und Leistungs-
entwicklung 
erfahren 

miteinander 
kommunizie-
ren, im Team 
arbeiten und 
aufgabenbezo-
gen kooperie-
ren 

Lernfeld 4 individuelle 
Belastungen am 
Arbeitsplatz 
wahrnehmen 
und ergonomi-
sche Kennt-
nisse anwenden 

 die eigene 
Sportart der 
Gruppe präsen-
tieren und vom 
Nutzen über-
zeugen 

  mit Erfolg und 
Misserfolg im 
Spiel umgehen 
können, Kritik 
formulieren, 
Kritik anneh-
men 

Lernfeld 5 Gefahren in 
sportlichen Si-
tuationen er-
kennen und 
Maßnahmen 
zur Vermei-
dung anwenden 

     

Lernfeld 6      im Team prob-
lemorientiert 
Aufgaben in 
Sportspielen 
bearbeiten und 
lösen 

Lernfeld 7       

Lernfeld 8 Stressoren er-
kennen und die 
ausgleichende 
Wirkung von 
Bewegung er-
fahren und nut-
zen 

unterschiedli-
che Entspan-
nungsmethoden 
erproben und 
anwenden 

    

Fachrichtung Vermessungstechnik 
 Kompetenzbereiche Sport/Gesundheitsförderung 

sich, den eige-
nen Körper 
und seine Um-
welt in Beruf 
und Alltag 
wahrnehmen 

mit berufli-
chen Belastun-
gen umgehen 
lernen und 
Ausgleichs-
chancen wahr-
nehmen 

sich darstellen 
können und 
Kreativität 
entwickeln 

in Alltag und 
Beruf für sich 
und andere 
Verantwor-
tung überneh-
men 

Lernen eigen-
verantwortlich 
gestalten, sich 
organisieren 
und Leistungs-
entwicklung 
erfahren 

miteinander 
kommunizie-
ren, im Team 
arbeiten und 
aufgabenbezo-
gen kooperie-
ren 

Lernfeld 
VT 9 

      

Lernfeld 
VT 10 

     Kommunika-
tion/Abspra-
chen in Sport-
spielen gestal-
ten z. B. neue 
Spiele entwi-
ckeln oder vari-
ieren 

Lernfeld 
VT 11 bis 
Lernfeld 
VT 12 
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 Kompetenzbereiche Sport/Gesundheitsförderung 
sich, den eige-
nen Körper 
und seine Um-
welt in Beruf 
und Alltag 
wahrnehmen 

mit berufli-
chen Belastun-
gen umgehen 
lernen und 
Ausgleichs-
chancen wahr-
nehmen 

sich darstellen 
können und 
Kreativität 
entwickeln 

in Alltag und 
Beruf für sich 
und andere 
Verantwor-
tung überneh-
men 

Lernen eigen-
verantwortlich 
gestalten, sich 
organisieren 
und Leistungs-
entwicklung 
erfahren 

miteinander 
kommunizie-
ren, im Team 
arbeiten und 
aufgabenbezo-
gen kooperie-
ren 

Lernfeld 
VT 13 

   Konflikte in 
Sportspielen 
analysieren und 
z. B. durch Re-
gelvariationen 
und Abspra-
chen gemein-
sam lösen  

unterschiedli-
che Methoden 
im Bewegungs-
lernen erproben 
und anwenden 

Reaktionen auf 
Erfolg und 
Misserfolg im 
Spiel beobach-
ten und analy-
sieren und für 
das eigene Ver-
halten Konse-
quenzen ablei-
ten 

Fachrichtung Bergvermessungstechnik 
 Kompetenzbereiche Sport/Gesundheitsförderung 

sich, den eige-
nen Körper 
und seine Um-
welt in Beruf 
und Alltag 
wahrnehmen 

mit berufli-
chen Belastun-
gen umgehen 
lernen und 
Ausgleichs-
chancen wahr-
nehmen 

sich darstellen 
können und 
Kreativität 
entwickeln 

in Alltag und 
Beruf für sich 
und andere 
Verantwor-
tung überneh-
men 

Lernen eigen-
verantwortlich 
gestalten, sich 
organisieren 
und Leistungs-
entwicklung 
erfahren 

miteinander 
kommunizie-
ren, im Team 
arbeiten und 
aufgabenbezo-
gen kooperie-
ren 

Lernfeld 
BVT 9 

   beim Klettern 
Formen des 
Helfens und Si-
cherns erlernen 
und anwenden 

  

Lernfeld 
BVT 10 

Bewegungen 
systematisch 
beobachten, 
z. B. Spielbe-
obachtung ent-
wickeln 

     

Lernfeld 
BVT 11 

     individuelle 
Stärken im 
Spiel für das 
Team erkennen 
und in Abstim-
mung mit der 
Gruppe einset-
zen 

5 Vorgaben und Hinweise zum Differenzierungsbereich und 
zum Erwerb der Fachhochschulreife 

Der Differenzierungsbereich dient der Ergänzung, Erweiterung und Vertiefung von Kenntnis-
sen und Fertigkeiten entsprechend der individuellen Fähigkeiten und Neigungen der Schülerin-
nen und Schüler. In Fachklassen des dualen Systems kommen insbesondere Angebote in fol-
genden Bereichen in Betracht: 

− Vermittlung berufs- und arbeitsmarktrelevanter Zusatzqualifikationen 

− Vermittlung der Fachhochschulreife als erweiterte Zusatzqualifikation 



Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker 

Seite 60 von 62 

− Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur Sicherung des Ausbildungserfolges 
durch Stützunterricht oder erweiterten Stützunterricht 

Zur Vermittlung der Fachhochschulreife wird auf die Handreichung „Doppelqualifikation im 
dualen System“1 verwiesen. 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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6 Anlage 

6.1 Entwicklung und Ausgestaltung einer Lernsituation 

Bei der Entwicklung von Lernsituationen sind wesentliche Qualitätsmerkmale zu berücksichti-
gen. 

„Eine Lernsituation 

− bezieht sich anhand eines realitätsnahen Szenarios auf eine beruflich, gesellschaftlich oder 
privat bedeutsame exemplarische Problemstellung oder Situation 

− ermöglicht individuelle Kompetenzentwicklung im Rahmen einer vollständigen Handlung 

− hat ein konkretes, dokumentierbares Handlungsprodukt bzw. Lernergebnis 

− schließt angemessene Erarbeitungs-, Anwendungs-, Übungs- und Vertiefungsphasen sowie 
Erfolgskontrollen ein“ (vgl. Handreichung „Didaktische Jahresplanung“1). 

Mindestanforderungen an die Dokumentation einer Lernsituation: 

− „Titel (Formulierung problem-, situations- oder kompetenzbezogen) 

− Zuordnung zum Lernfeld bzw. Fach 

− Angabe des zeitlichen Umfangs 

− Beschreibung des Einstiegsszenarios  

− Beschreibung des konkreten Handlungsproduktes/Lernergebnisses 

− Angabe der wesentlichen Kompetenzen 

− Konkretisierung der Inhalte 

− einzuführende oder zu vertiefende Lern- und Arbeitstechniken  

− erforderliche Unterrichtsmaterialien oder Angabe der Fundstelle 

− organisatorische Hinweise“ (vgl. Handreichung „Didaktische Jahresplanung“1) 

Zur Unterstützung der Bildungsgangarbeit wurde im Rahmen der Lehrplanarbeit ein Beispiel 
für die Ausgestaltung einer Lernsituation für diesen Ausbildungsberuf entwickelt.1 Die darge-
stellte Lernsituation bewegt sich in ihrer Planung auf einem mittleren Abstraktionsniveau. Sie 
ist als Anregung für die konkrete Arbeit der Bildungsgangkonferenz zu sehen, die bei ihrer 
Planung die jeweilige Lerngruppe, die konkreten schulischen Rahmenbedingungen und den 
Gesamtrahmen der didaktischen Jahresplanung berücksichtigt. Im Bildungsportal NRW ist zu-
sätzlich die Möglichkeit eröffnet, beispielhafte Lernsituationen bereit zu stellen. Die Bildungs-
gänge sind aufgerufen, diesen eröffneten Pool zu nutzen und zu ergänzen.1 

 

                                                 
1 s. www.berufsbildung.nrw.de 
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6.2 Vorlage für die Dokumentation einer Lernsituation1 

Nr. Ausbildungsjahr 
Bündelungsfach: (Titel) 
Lernfeld Nr. (… UStd.): Titel 
Lernsituation Nr. (… UStd.): Titel 

Einstiegsszenario  
 
 
 
 

Handlungsprodukt/Lernergebnis 
 
 
 
ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Wesentliche Kompetenzen 
− Kompetenz 1 (Fächerkürzel)  

− Kompetenz 2 (Fächerkürzel) 

− Kompetenz n (Fächerkürzel) 

Konkretisierung der Inhalte 
− … 

− … 

Lern- und Arbeitstechniken 

Unterrichtsmaterialien/Fundstelle 

Organisatorische Hinweise 
 
z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation 

 

                                                 
1 Ein exemplarisches Beispiel einer Lernsituation für diesen Ausbildungsberuf unter: www.berufsbildung.nrw.de 
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